
 Synoptische Darstellung  der beabsichtigten 
Änderungen des HmbSG 

STAND: 09.04.2009 

Gültiges Schulgesetz Geplante Schulgesetznovelle Einzelbegründung 

 § 4  
Bildungspläne 

 

(1) Grundlage für Unterricht und Erziehung sind 

Bildungspläne für die in diesem Gesetz festge-

legten Schulformen und Bildungsgänge. 

(1) Grundlage für Unterricht und Erziehung sind 

Bildungspläne für die in diesem Gesetz festge-

legten Schulformen und Bildungsgänge. 

unverändert 

(2) 1 In Bildungsplänen wird vorgegeben, welche 

Bildungsstandards von Schülerinnen und Schü-

lern am Ende einer Schulstufe oder beim Ab-

schluss eines Bildungsganges erreicht werden 

müssen. 2 Ferner werden darin die Ziele, Inhalte 

und Grundsätze der Gestaltung von Unterricht 

und Erziehung und die Gestaltungsräume der 

Schulen festgelegt. 3 Die Durchlässigkeit zwi-

schen den Bildungsgängen und das Zusam-

menwirken der Schulformen sind in den Bil-

dungsplänen angemessen zu berücksichtigen. 

(2) In Bildungsplänen wird vorgegeben, welche 

Bildungsstandards von Schülerinnen und Schü-

lern am Ende einer Schulstufe oder beim Ab-

schluss eines Bildungsgangs erreicht werden 

müssen. Ferner werden darin die Ziele, Inhalte 

und Grundsätze der Gestaltung von Unterricht 

und Erziehung und die Gestaltungsräume der 

Schulen festgelegt. Die Durchlässigkeit zwischen 

den Bildungsgängen und das Zusammenwirken 

der Schulformen sind in den Bildungsplänen 

angemessen zu berücksichtigen. 

unverändert 

(3) Die Bildungspläne sind nach Maßgabe der 

Entwicklung in den Fachwissenschaften, der 

pädagogischen Forschung und der Vorgaben, 

(3) Die Bildungspläne sind nach Maßgabe der 

Entwicklung in den Fachwissenschaften, der 

pädagogischen Forschung und der Vorgaben, 

Die Änderung in Absatz 3 ergibt sich aus der 

Veränderung des Absatzes 4. 
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die Grundlage für die Anerkennung von Ab-

schlüssen zwischen den Ländern der Bundesre-

publik Deutschland sind, regelmäßig zu überprü-

fen und entsprechend fortzuschreiben. 

die Grundlage für die Anerkennung von Ab-

schlüssen zwischen den Ländern der Bundesre-

publik Deutschland sind, regelmäßig zu überprü-

fen und entsprechend fortzuschreiben. Sie sind 

in allgemein zugänglicher Form zu veröffentli-
chen. 

Hinweis: Ein neuer Satz ist sinnvoll, weil das 

Wort „veröffentlichen“ grammatisch unsituiert ist. 

(4) Der Senat wird ermächtigt, das Verfahren, in 

dem die Bildungspläne erstellt, erprobt und 

durch die zuständige Behörde für verbindlich 

erklärt werden, durch Verordnung zu regeln. 
2 Die Bildungspläne sind in allgemein zugängli-

cher Form zu veröffentlichen 

(4) Der Senat wird ermächtigt, das Verfahren, in 

dem die Bildungspläne erstellt, erprobt und 

durch die zuständige Behörde für verbindlich 

erklärt werden, durch Verordnung zu regeln. 
2 Die Bildungspläne sind in allgemein zugängli-

cher Form zu veröffentlichen 

 

Die Streichung des Absatzes 4 dient der Rechts-

bereinigung. Die Regelung durch Rechtsverord-

nung wird dem besonderen Verfahren, in dem 

Bildungspläne, die den Rahmensetzungen der 

KMK entsprechen müssen, mit den Fachwissen-

schaften und der schulischen Öffentlichkeit oft 

über längere Zeit entwickelt und angepasst wer-

den, nicht mehr gerecht. Die Bestimmung der 

Unterrichtsinhalte bleibt Staatsaufgabe, die in 

der Textform der Bildungspläne einer besonde-

ren Rechtsform nicht bedarf. Der fachlich und 

politisch gewünschte breite Diskurs wird durch 

die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 

der Staatsverwaltung durch die Deputation und 

durch die besondere Beteiligungskultur des 

hamburgischen Schulwesens mit den Kammern 

und dem Landesschulbeirat sowie dem Kuratori-
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um des Hamburger Instituts für Berufliche Bil-

dung (HIBB) bei der Aufstellung der Bildungs-

pläne gewährleistet.   

 

 § 8  
Stundentafeln 

 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 

Fächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete ent-

fällt, wird für die einzelnen Bildungsgänge in 

Stundentafeln festgelegt.  

  

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 

Fächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete ent-

fällt, wird für die einzelnen Bildungsgänge in 

Stundentafeln festgelegt. Soweit den Schulen 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet sind, sind 
diese in einer schuleigenen Stundentafel um-
zusetzen. Die schuleigene Stundentafel er-
lässt die Schulkonferenz oder der Schulvor-
stand auf Vorschlag der Lehrerkonferenz. 

Mit der Ergänzung in Absatz 1 wird den Schulen 

aufgetragen, die durch die Stundetafelverord-

nungen gewährten und begrenzten Gestaltungs-

räume planvoll und verlässlich und unter Einbe-

ziehung der Eltern an der Schule zu nutzen. In 

der Wahrnehmung dieser Aufgabe werden auch 

die Ergebnisse der Regionalen Bildungskonfe-

renzen zu berücksichtigen sein, sodass die dem 

staatlichen Schulwesen gestellte Aufgabe der 

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit, insbe-

sondere von der Primarschule in die Sekundar-

stufenschulen, gewahrt bleibt. 

(2) Die Stundentafel soll Entscheidungsmöglich-

keiten für individuelle Bildungsschwerpunkte der 

Schülerinnen und Schüler eröffnen. Entspre-

chend ist in der Stundentafel zu unterscheiden, 

(2) Die Stundentafel soll Entscheidungsmöglich-

keiten für individuelle Bildungsschwerpunkte der 

Schülerinnen und Schüler eröffnen. Entspre-

chend ist in der Stundentafel zu unterscheiden, 

unverändert 

 3



1. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete zum Pflichtunterricht gehören, an dem 

teilzunehmen alle Schülerinnen und Schüler ver-

pflichtet sind, 

2. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete im Wahlpflichtbereich angeboten wer-

den, unter denen Schülerinnen und Schüler 

auswählen müssen, 

3. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete Wahlangebote sind, unter denen Schüle-

rinnen und Schüler auswählen können. 

Die Entscheidung über die Teilnahme an den in 

Satz 2 Nummern 2 und 3 genannten Fächern, 

Lernbereichen und Aufgabengebieten treffen die 

Erziehungsberechtigten beziehungsweise die 

volljährigen Schülerinnen und Schüler. 

1. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete zum Pflichtunterricht gehören, an dem 

teilzunehmen alle Schülerinnen und Schüler ver-

pflichtet sind, 

2. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete im Wahlpflichtbereich angeboten wer-

den, unter denen Schülerinnen und Schüler 

auswählen müssen, 

3. welche Fächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete Wahlangebote sind, unter denen Schüle-

rinnen und Schüler auswählen können. 

Die Entscheidung über die Teilnahme an den in 

Satz 2 Nummern 2 und 3 genannten Fächern, 

Lernbereichen und Aufgabengebieten treffen die 

Erziehungsberechtigten beziehungsweise die 

volljährigen Schülerinnen und Schüler. 

(3) Ergänzende Unterrichtsveranstaltungen zur 

Vertiefung und Erweiterung des Bildungsauftrags 

der Schule können eingerichtet werden, sofern 

die erforderlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. Die Teilnahme ist für Schülerinnen und 

Schüler freiwillig 

(3) Ergänzende Unterrichtsveranstaltungen zur 

Vertiefung und Erweiterung des Bildungsauftrags 

der Schule können eingerichtet werden, sofern 

die erforderlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. Die Teilnahme ist für Schülerinnen und 

Schüler freiwillig 

unverändert 
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(4) Der Senat erlässt die Stundentafeln nach 

Maßgabe der Absätze 1 bis 3 durch Rechtsver-

ordnung. Die Rechtsverordnung legt die auf die 

einzelnen Fächer oder Lernbereiche entfallen-

den Stundenzahlen sowie den Umfang fest, in 

dem die Schulkonferenz oder der Schulvorstand 

von Festlegungen der Stundentafeln abweichen 

darf. Dabei sind die Vorgaben zu beachten, die 

Grundlage für die Anerkennung von Abschlüs-

sen zwischen den Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland sind. 

(4) Der Senat erlässt die Stundentafeln nach 

Maßgabe der Absätze 1 bis 3 durch Rechtsver-

ordnung. Die Rechtsverordnung legt die Stun-
denzahlen,  die auf die einzelnen Fächer oder 

Lernbereiche entfallen, sowie die schulischen 
Gestaltungsmöglichkeiten fest. den Umfang 

fest, in dem die Schulkonferenz oder der Schul-

vorstand von Festlegungen der Stundentafeln 

abweichen Dabei sind die Vorgaben zu beach-

ten, die Grundlage für die Anerkennung von Ab-

schlüssen zwischen den Ländern der Bundesre-

publik Deutschland sind. 

Anpassung an die Veränderung in Absatz 1. 

 

 § 11  
Gliederung des Schulwesens und  

Organisation des Unterrichts 

 

(1) Das Schulwesen gliedert sich nach Jahr-

gangsstufen, Schulstufen und Schulformen. 

unverändert  

(2) Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 bilden die Pri-

marstufe, die Jahrgangsstufen 5 bis 10 die Se-

kundarstufe I, die Jahrgangsstufen 11 bis 13 und 

die beruflichen Schulen die Sekundarstufe II. 

(2) Die Jahrgangsstufen 1 bis 3 bilden die 
Grundstufe, die Jahrgangsstufen 4 bis 6 die 
Unterstufe der Primarschule. Die Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 bilden die Sekundarstufe I, die 
Jahrgangsstufen 11 bis 13 und die berufli-

Anpassung an die veränderte Schulstruktur. 
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chen Schulen die Sekundarstufe II. 

(3) Der Unterricht wird im Klassenverband oder 

in Kursen erteilt. Eine Schule kann klassen-, 

kurs- oder stufenübergreifende Unterrichtsfor-

men wählen. 

 

(3) Jede Schülerin und jeder Schüler gehört 
einer Lerngruppe oder Klasse an, die von 
einer für ihren bzw. seinen schulischen Wer-
degang verantwortlichen Lehrkraft geleitet 
wird. Die Organisation des Unterrichts und 
sonstiger schulischer Pflichtveranstaltungen 
orientiert sich am individuellen Bildungsweg 
der Schülerin oder des Schülers. Sie kann 
unabhängig von ihrer oder seiner Zugehörig-
keit zu einer Lerngruppe oder Klasse erfol-
gen.  

Mit der Veränderung in Absatz 2 wird das fachli-

che Ziel eines stärker an der einzelnen Schülerin 

oder des einzelnen Schülers orientierten Ler-

nens angezielt, gleichzeitig der Gefahr einer Be-

liebigkeit in der Verortung der einzelnen Schüle-

rin oder einzelnen Schülers und seiner oder ihrer 

Sorgeberechtigten in der Sozialgemeinschaft der 

Schule begegnet. Die Zugehörigkeit zu einer 

Lerngruppe, die deutlich kleiner ist als die ge-

samte Schulgemeinde und die im engeren Sinne 

gemeinsam Lernende und ihre Sorgeberechtig-

ten vereint, wird unverändert als konstituierend 

für eine gelingende Teilhabe der Familien am 

schulischen Leben anerkannt. Das Prinzip der 

Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers als 

feste Bezugsperson bleibt damit trotz der ange-

strebten Bildung von Jahrgangsteams erhalten. 
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 § 12 
Integration von Schülerinnen und Schülern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf  
und Betreuung kranker Schülerinnen und 

Schüler 

 

(1) Durch individuelle Integrationsmaßnahmen, 

Einrichtungen zur Beratung und Unterstützung 

von Eltern und Lehrkräften sowie zur Unterstüt-

zung und ergänzenden Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, durch Integrationsklassen und 

Sonderschulen werden die organisatorischen 

und pädagogischen Rahmenbedingungen für die 

Förderung und Erziehung von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf geschaffen. Allgemeine Schulen, Einrich-

tungen und Sonderschulen wirken in enger Zu-

sammenarbeit auf eine Integration von Schüle-

rinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in den Unterricht der allgemeinen 

Schule hin. Kinder und Jugendliche mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf werden in Sonder-

schulen aufgenommen, wenn sich eine integrati-

ve Förderung nicht realisieren lässt. 

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf be-
steht bei Schülerinnen und Schülern, die in 
ihren  Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten 
so umfänglich, langandauernd  und schwer-
wiegend beeinträchtigt sind, dass sie nicht 
ohne zusätzliche Förderung im Regelangebot 
der Schulen gefördert werden können. Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf haben das Recht, allge-
meine Schulen zu besuchen, und sie haben 
einen Anspruch auf integrative sonder- 
pädagogische Förderung. Sie werden in Re-
gelklassen unterrichtet, soweit nicht aus in-
haltlichen oder organisatorischen Gründen 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel eine gesonderte Förderung in Lern-
gruppen mit sonderpädagogisch ausgerich-
tetem Unterricht erforderlich und zweckmä-
ßig oder von den Sorgeberechtigten ge-

Mit der Neufassung wird der Anspruch auf  inte-

grative Förderung von Schülerinnen und Schü-

lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

gestärkt. Sie dient zugleich der Umsetzung der 

nach Art. 24 des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen vor-

gesehenen Stärkung einer integrativen Förde-

rung und berücksichtigt zudem die vom BVerfG 

zu diesem Thema getroffenen Feststellungen. 

Schon heute besuchen diese Schülerinnen und 

Schüler abhängig von Art und Ausmaß ihrer Ein-

schränkungen und den Wünschen ihrer Familien 

alle Schulformen einschließlich der beruflichen 

Schulen.  
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wünscht ist. 

(2) Sonderpädagogische Förderung durch Ein-

richtungen erfolgt grundsätzlich als individuelle 

Integrationsmaßnahme in der allgemeinen Schu-

le. Sie kann angeordnet werden, wenn die Schü-

lerinnen und Schüler durch den  Regelunterricht 

ihrer Stammschule nicht hinreichend sonderpä-

dagogisch gefördert werden können 

(2) Sind Schülerinnen und Schüler in den 
Bereichen „Lernen“, „Hören“, „Sehen“, 
„Sprache“, „Emotionale und soziale Entwick-
lung“, „Geistige Entwicklung“, „Körperliche 
und motorische Entwicklung“ oder wegen 
Krankheit beeinträchtigt, stellt die zuständige 
Behörde fest, ob ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht. Das Nähere zum Ver-
fahren der Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs regelt der Senat durch 
Rechtsverordnung.  

Absatz 2 enthält unverändert den Auftrag, den 

sonderpädagogischen Förderbedarf durch Ver-

waltungsakt der Schulaufsichtsbehörde festzu-

stellen; der Staat hat eine Mitverantwortung für 

die optimale Förderung auch dieser Schülerin-

nen und Schüler, die er im Zusammenwirken mit 

dem Elternhaus erfüllt. Satz 2 enthält die Über-

nahme der Verordnungsermächtigung aus dem 

bisherigen Absatz 4. Die Anhörung der Eltern in 

diesem Verfahren ergibt sich  aus dem Hambur-

gischen Verwaltungsverfahrensgesetz und wird  

jetzt in Absatz 3 im Zusammenhang mit der Hil-

feplanung ausdrücklich erwähnt.  

(3) Vorübergehende schulersetzende Betreuung 

durch Einrichtungen ist zulässig, wenn Schüle-

rinnen und Schüler zeitweise nicht am Unterricht 

ihrer Schule teilnehmen können. Diese Schüler 

und Schülerinnen gehören weiterhin ihrer 

Stammschule an. 

(3) Ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
festgestellt worden, werden Art und Ausmaß 
der Hilfen sowie der Lernort der Schülerin 
oder des Schülers durch die zuständige Be-
hörde in einem diagnosegestützen Förder-
plan festgelegt. Bei dessen Aufstellung sol-
len die Sorgeberechtigten und nach Maßgabe 
ihrer Einsichtsfähigkeit die Schülerin oder 
der Schüler sowie die sie oder ihn außerhalb 

Absatz 3 führt in das Hamburger Schulrecht den 

Begriff eines Förderplans für diese Schülergrup-

pe ein. Ohne Schmälerung der elterlichen Wahl- 

und Entscheidungsrechte sollen die Auswahl 

einer geeigneten Schule sowie die Gewährung 

und Gestaltung der ggf. zur Teilhabe am Schul-

alltag erforderlichen Integrationsleistungen in 

einem einheitlichen Verfahren erfolgen. Dies 

wird zu einer Entlastung der Familien bei der 
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der Schulzeit betreuenden Einrichtungen der 
Jugendhilfe und Sozialleistungsträger betei-
ligt werden. In dem Förderplan werden auch 
die Integrationsleistungen festgelegt, für die 
der Schulträger zuständig ist. Der Förderplan 
ist spätestens nach Ablauf eines Jahres zu 
aktualisieren, soweit nicht eine wesentliche 
Veränderung der Lebensumstände der Schü-
lerin oder des Schülers eine kurzfristige An-
passung erfordert. Bei der Festlegung des 
Lernortes sind die Wünsche der Sorgebe-
rechtigten zu berücksichtigen, § 42 Absätze 3 
und 4 gilt entsprechend. Der Besuch von 
Sonderschulen kann angeordnet werden, 
solange andere räumliche und personelle 
Kapazitäten fehlen und ihre Schaffung mit 
erheblichem Mehraufwand verbunden wäre.  

Wahl eines geeigneten schulischen Bildungsor-

tes für ihre Kinder und zur Vermeidung überflüs-

siger Bürokratie führen.  

(4) Die Feststellung von sonderpädagogischem 

Förderbedarf, die Anordnung sonderpädagogi-

scher Förderung und die Entscheidung über eine 

vorübergehende schulersetzende Betreuung 

erfolgen auf der Grundlage des Ergebnisses 

eines sonderpädagogischen Überprüfungsver-

(4) Allgemeine Schulen erfüllen die gegen-
über Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf erhöhte Auf-
sichtspflicht und leisten die notwendigen 
Hilfestellungen bei den regelmäßig anfallen-
den Verrichtungen im Schulalltag. Therapeu-

Absatz 4 stellt klar, dass Schulen, die Schülerin-

nen und Schüler mit sonderpädagogischem För-

derbedarf unterrichten, schon aus dem Schul-

verhältnis heraus zur Hilfestellung bei den alltäg-

lichen Verrichtungen, etwa bei den Mahlzeiten 

oder der Körperhygiene, verpflichtet sind. Der 

 9



fahrens nach Anhörung der Erziehungsberech-

tigten. Das Nähere zum Verfahren der Feststel-

lung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

und zur Anordnung einer Betreuung, zu der Art 

und Dauer der Betreuung sowie zu der Zusam-

menarbeit von Schulen und Einrichtungen regelt 

der Senat durch Rechtsverordnung. 

tische und soziale Hilfen außerschulischer 
Träger können einbezogen werden. 

Rechtsbegriff der Hilfestellung bei alltäglichen 

Verrichtungen schließt jedoch solche speziellen 

Leistungen der Gesundheitspflege und Therapie 

aus, auf die ein Anspruch nach dem Fünften 

Buch Sozialgesetzbuch besteht. Diese unverän-

dert von den außerschulischen Trägern zu leis-

tenden Anteile sollen zur Entlastung der Schulen 

wie der Familien in dem Förderplan vereinbart 

und koordiniert werden. 

(5) Integrationsklassen zur Aufnahme von Schü-

lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf werden als Regelangebot in der 

Primarstufe und in der Sekundarstufe I einge-

richtet, wenn dafür örtlich die räumlichen, orga-

nisatorischen und personellen Voraussetzungen 

gegeben sind. Die Entscheidung trifft die zustän-

dige Behörde. Entsprechende Anträge können 

von der Schulkonferenz oder von der Mehrheit 

der Erziehungsberechtigten der zu einer Schule 

gehörenden Schülerinnen und Schüler gestellt 

werden. Das Nähere über die Voraussetzungen 

und über das Aufnahmeverfahren regelt der Se-

nat durch Rechtsverordnung. 

gestrichen Einer besonderen Erwähnung der Integrations-

klassen im  Gesetz bedarf es nicht mehr, weil 

der Anspruch der Kinder und Jugendlichen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf auf den 

Besuch einer allgemeinen Schule gestärkt und 

die bisherige Systematik, entweder Sonderschu-

le oder I-Klasse, diese aber nur im Rahmen des 

bestehenden Angebotes, erweitert werden. Dies 

bedeutet nicht, dass die erfolgreiche Arbeit der 

Integrationsklassen beendet werden soll - diese 

werden ein Rückgrat des integrativen Angebotes 

bleiben. Dieses Angebot soll aber durch andere 

Formen der Integration und das in Absatz 3 be-

schriebene Aufnahmeverfahren ergänzt werden. 
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(6) Schülerinnen und Schüler, die wegen körper-

licher, geistiger oder seelischer Erkrankung auf 

längere Zeit oder auf Dauer keine Schule besu-

chen können, werden im Haus- und Kranken-

hausunterricht schulisch betreut. 

(6) (5) Schülerinnen und Schüler, die wegen 

körperlicher, geistiger oder seelischer Erkran-

kung auf längere Zeit oder auf Dauer keine 

Schule besuchen können, werden im Haus- und 

Krankenhausunterricht schulisch betreut. 

unverändert 

 

 § 13 
Ganztagsschulen 

 

(1) Offene und gebundene Ganztagsschulen 

verbinden in der Primarstufe und der Sekundar-

stufe I aufgrund eines pädagogischen Gesamt-

konzeptes Unterricht nach Stundentafel und er-

gänzende Angebote jeweils verteilt auf Vor- und 

Nachmittage. Ergänzende Angebote können 

neben der pädagogischen Begleitung der Mit-

tagspause insbesondere Hausaufgabenbetreu-

ung und Neigungsgruppen umfassen. Unterricht 

und ergänzende Angebote erstrecken sich in 

Ganztagsschulen an mindestens drei Tagen in 

der Woche auf mindestens sieben Zeitstunden. 

 

(1) Offene und gebundene Ganztagsschulen 

verbinden in der Primarstufe Primarschule und 

der Sekundarstufe I auf der Grundlage eines 

pädagogischen Gesamtkonzepts Unterricht nach 

Stundentafel und ergänzende Angebote jeweils 

verteilt auf Vor- und Nachmittage. Ergänzende 

Angebote können neben der pädagogischen 

Begleitung der Mittagspause insbesondere 

Hausaufgabenbetreuung und Neigungsgruppen 

umfassen. Unterricht und ergänzende Angebote 

erstrecken sich in Ganztagsschulen an mindes-

tens drei Tagen in der Woche auf mindestens 

sieben Zeitstunden. 

Die Veränderung dient der Anpassung an die 

veränderte Schulstruktur. 
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Absätze 2 bis 5 unverändert  

 

§ 14 
Grundschule 

§ 14 
Primarschule 

 
 

(1) Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. 

Die Grundschule wird in der Regel eigenständig 

geführt; sie kann einer Haupt- und Realschule 

oder einer Gesamtschule angegliedert sein. 

(1) Die Primarschule umfasst die Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 und wird eigenständig geführt.  
Die Unterrichtszeit in der Primarschule be-
ginnt schulwerktäglich um 8:00 Uhr und en-
det in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 und in der 
Vorschulklasse um 13:00 Uhr, in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6 um 13:30 Uhr. Dabei 
kann eine offene Anfangs- und Schlussphase 
vorgesehen werden. 

Absätze 1 und 2 dienen der Umsetzung der 

Schulstruktur. Die Primarschule ist  als pädago-

gische und rechtliche Einheit zu organisieren, 

auch wenn sie mehrere Standorte umfasst und 

mit anderen Schulen eng kooperiert. Die Rege-

lung zur Verlässlichkeit wird in die Jahrgangsstu-

fen 5 und 6 erweitert und redaktionell gestrafft. 

Wie bisher können in Einzelfällen Unterricht oder 

andere Schulveranstaltungen auch außerhalb 

der genannten Zeiten Pflicht sein. Dies schließt 

ein, dass an einzelnen Schulen aus regionalen 

Gründen der Unterricht vor 8.00 Uhr beginnt. 

(2) Zu einer Grundschule können Vorschulklas-

sen gehören. Kinder, die bis zum 31. Dezember 

das fünfte Lebensjahr vollenden, werden auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten in demselben 

Jahr in eine Vorschulklasse aufgenommen, 

(2) Zu einer Grundschule  Primarschule können 

Vorschulklassen gehören. Kinder, die bis zum 

31. Dezember das fünfte Lebensjahr vollenden, 

werden auf Antrag der Erziehungsberechtigten in 

demselben Jahr in eine Vorschulklasse aufge-

Umsetzung der Schulstruktur. 
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wenn dafür örtlich die räumlichen, organisatori-

schen und personellen Voraussetzungen gege-

ben sind. 

nommen, wenn dafür örtlich die räumlichen, or-

ganisatorischen und personellen Voraussetzun-

gen gegeben sind. 

(3) Die Grundschule vermittelt allen Schülerin-

nen und Schülern in einem gemeinsamen Bil-

dungsgang grundlegende Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten und schafft so die Grundla-

ge für die weitere schulische Bildung. 

(3) Die Grundschule Primarschule vermittelt 

allen Schülerinnen und Schülern in einem ge-

meinsamen Bildungsgang grundlegende Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und schafft 

so die Grundlage für die weitere schulische Bil-

dung. Sie vermittelt den Schülerinnen und 
Schülern je nach ihren individuellen Lern-
fortschritten in einem höchstens siebenjähri-
gen Bildungsgang die Kompetenzen, die den 
Übergang in die Sekundarstufe I ermögli-
chen. 

Die stärkere Individualisierung und der insbe-

sondere in der Grundstufe verstärkte jahrgangs-

übergreifende Unterricht (vgl. Veränderung in  

§ 11 Absatz 3) erlauben eine weitere Spreizung 

der Verweildauer im Sinne einer flexiblen Ein-

gangsphase auch zu Gunsten der rasch lernen-

den Kinder; die heutige empirische Verweildauer 

wird insbesondere  durch zukünftig nur noch  

ausnahmsweise zulässige Klassenwiederholun-

gen bestimmt.  

(4) Die Unterrichtszeit in der Grundschule be-

trägt in der Regel jeweils fünf Zeitstunden an fünf 

Wochentagen. Dabei kann eine offene Anfangs- 

und Schlussphase vorgesehen werden. Das 

Nähere regelt der Senat nach § 8 Absatz 4 durch 

Rechtsverordnung. 

(4) Mit Zustimmung der Sorgeberechtigten 
tauschen sich die Schule und Kindertages-
stätten über die Entwicklung der Kinder aus 
und geben gemeinsame Empfehlungen für 
den Bildungs- und Erziehungsprozess an die 
Sorgeberechtigten. Primarschulen können 
mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe als „Bildungshäuser“ geführt werden. 

In Absatz 4 findet sich die Rechtsgrundlage ins-

besondere für die Datenverarbeitung zwischen 

Schule und Kindertagesstätten (Kitas). In „Bil-

dungshäusern“ kooperieren staatliche Schulen 

und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in 

einem Verbund; hierbei bleiben die unterschied-

lichen Rechtssphären –  einerseits das schuli-

sche Erziehungsrecht des Staates, andererseits 
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die Vielfalt der freien Träger und die Wahlfreiheit 

unter deren Angeboten – schon wegen des Pri-

mats des Bundesrechts voll erhalten. 

 

§ 15 
Gesamtschule  

§ 15 
Stadtteilschule 

 

(1) Die Gesamtschule umfaßt die Jahrgangsstu-

fen 5 bis 10. Sie kann die Vorstufe und die Stu-

dienstufe der gymnasialen Oberstufe führen. Der 

Unterricht in der Oberstufe kann auch in Zu-

sammenarbeit zwischen Schulen unterschiedli-

cher Schulformen durchgeführt werden. 

(1) Die Stadtteilschule umfasst die Jahr-
gangsstufen 7 bis 13. Die Jahrgangsstufe 11 
ist die Vorstufe, die Jahrgangsstufen 12 und 
13 bilden die Oberstufe. 

 

Stadtteilschulen führen eine Oberstufe. Sie bie-

ten – ggf. in Kooperation mit anderen Schulen 

einschließlich beruflicher Schulen – Bildungs-

gänge an, die zu allen Hochschulzugangsbe-

rechtigungen führen. Viele Ersatzschulen  eröff-

nen ein Bildungsangebot, das sich an besondere 

konfessionelle oder weltanschauliche Gruppen 

richtet, dies kann sie in ihrer Größe (erreichbare 

Zügigkeit in der Sekundarstufe I) beschränken.  

Ersatzschulen  können deshalb auch ohne eige-

ne Sekundarstufe II genehmigt und anerkannt 

werden. 

(2) Die Gesamtschule vermittelt ihren Schülerin-

nen und Schülern eine allgemeine Bildung und 

ermöglicht ihnen eine ihren Leistungen und ihren 

Neigungen entsprechende Schwerpunktbildung, 

die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse 

(2) Die Stadtteilschule vermittelt ihren Schü-
lerinnen und Schülern eine grundlegende 
und vertiefte allgemeine Bildung und ermög-
licht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die 

Welche fachgebundenen Abschlüsse an wel-

chen Stadtteilschulen erworben werden können, 

regelt die Schulorganisationsverordnung. 
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ihren Bildungsweg in berufs- oder in studienqua-

lifizierenden Bildungsgängen oder an einer 

Hochschule fortzusetzen. 

sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse 
ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder 
in unmittelbar berufsqualifizierenden Bil-
dungsgängen fortzusetzen. Die Stadtteilschu-
le ermöglicht auch den Erwerb der Bildungs-
abschlüsse am Ende der Sekundarstufe I. Sie 
kann darüber hinaus nach Maßgabe der 
Schulorganisation die fachgebundene Hoch-
schulreife vermitteln. 

(3) Die integrierte Gesamtschule führt ihre Schü-

lerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 in 

einem weitgehend gemeinsamen Bildungsgang 

bis zum Ende der Sekundarstufe I und vermittelt 

deren Abschlüsse und Berechtigungen. Innere 

und äußere Differenzierung ermöglichen ein Of-

fenhalten des individuell erreichbaren Abschlus-

ses bis zum Ende der Sekundarstufe I. Der Un-

terricht wird nach Jahrgangsstufen zunehmend 

in Kursen erteilt und ermöglicht den Schülerin-

nen und Schülern damit eine Schwerpunktbil-

dung entsprechend ihren Leistungen und ihren 

Neigungen. Abschlüsse am Ende der Sekundar-

stufe I werden nach erfolgreichen Prüfungen 

(3) In der Oberstufe stehen den werden die 

Schülerinnen und Schülern Profilbereiche of-
fen. Durch die Wahl eines Profilbereichs kön-
nen Schülerinnen und Schülerin einem Kurs-

system unterrichtet,  durch deren Wahl in denen 

sie nach ihren Interessen und ihren Neigungen 

durch Wahl aus einem bestimmten Fächerange-

bot Schwerpunkte in ihrer schulischen Bildung 

setzen. Die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler werden durch Noten bewertet, die in ein 

Punktesystem eingehen, das Grundlage für die 

Feststellung der Gesamtqualifikation ist. Das 

Nähere regelt der Senat durch Rechtsverord-

nung. Der Unterricht in der Oberstufe kann in 

Der jetzige Absatz 3 beschreibt die Profiloberstu-

fe, die an der Stadtteilschule wie am Gymnasium 

gleichartig und gleichwertig auszugestalten ist. 

Der bisherige Absatz 3 war aufzuheben wegen 

Fortfalls dieser Schulform. 
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vergeben. Zusammenarbeit zwischen Schulen unterschied-

licher Schulformen durchgeführt werden. 

(4) Die kooperative Gesamtschule wird in den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 schulformübergreifend 

geführt. Sie ist ab Klasse 7 in die Schulformen 

Hauptschule, Realschule und Gymnasium ge-

gliedert. 

(4) Die Stadtteilschule schließt mit der Abi-

turprüfung ab. Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss dieser Prüfung wird die allgemeine 
Hochschulreife erworben. In der Studienstufe 
können die schulischen Voraussetzungen für 
die Fachhochschulreife vermittelt werden. 
Das Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufen 9 
oder 10 ist dem ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss, das Zeugnis am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 dem mittleren Schulab-
schluss gleichwertig, wenn die Schülerin  
oder der Schüler die für diese Abschlüsse 
erwarteten Kompetenzen nachgewiesen hat.  

Der bisherige Absatz 3 war aufzuheben wegen 

Fortfalls dieser Schulform. Jetzt beschreibt die 

Vorschrift die Bildungsabschlüsse, die allen 

Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule 

offen stehen.  

(5) Die Gesamtschule besonderer Prägung um-

fasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundstufe 

und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Mittelstufe; 

ihr kann eine Vorschulklasse angegliedert sein. 

Die Organisation des Unterrichts und die Ab-

schlussmöglichkeiten der Sekundarstufe I ent-

sprechen denen der integrierten Gesamtschule. 

gestrichen Aufzuheben wegen Fortfalls dieser Schulform.  
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(6) Die Oberstufe an Gesamtschulen schließt mit 

der Abiturprüfung ab. Mit dem erfolgreichen Ab-

schluss dieser Prüfung wird die allgemeine 

Hochschulreife erworben; § 17 Absatz 4 gilt ent-

sprechend. Darüber hinaus können in der Stu-

dienstufe auch die schulischen Voraussetzungen 

für die Fachhochschulreife erworben werden. 

gestrichen Aufzuheben wegen Fortfalls dieser Schulform. 

 

 

§ 16  
Haupt- und Realschule 

 gestrichen Aufzuheben wegen Fortfalls dieser Schulform. 
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§ 17 
Gymnasium 

(1) Das achtstufige Gymnasium umfasst die 

Klassen 5 bis 12. Es ist in die zweijährige Beo-

bachtungsstufe, die Klassen 7 bis 10 der Mittel-

stufe sowie die zweijährige Studienstufe der 

Oberstufe gegliedert. Die Einführung in die O-

berstufe beginnt in Klasse 10. Das sechsstufige 

Gymnasium umfasst die Klassen 7 bis 12. 

(1) Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 

7 bis 12. Die Einführung in die Oberstufe beginnt 

in de Jahrgangsstufe 10, die Jahrgangsstufen 11 

und 12 bilden die Oberstufe. 

Die Änderungen ergeben sich aus dem Wegfall 

der Beobachtungsstufe, deren Funktion zukünf-

tig in der Unterstufe der Primarschule erfüllt wird. 

Die Streichung des Satzes zwei ist eine Folge-

änderung des Wegfalls der Schulform Haupt- 

und Realschule. 

(2) Die Beobachtungsstufe umfasst die Klassen 

5 und 6 und ist eine pädagogische Einheit. Sie 

bereitet auf den weiteren Besuch des Gymnasi-

ums vor und ermöglicht eine Entscheidung über 

die weiterführende Schulform. 

gestrichen  

(3) Das Gymnasium vermittelt seinen Schüle-

rinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine 

Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend 

ihren Leistungen und ihren Neigungen eine 

Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach 

Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an 

einer Hochschule oder in unmittelbar berufsqua-

lifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 

(2)  Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerin-

nen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bil-

dung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren 

Leistungen und ihren Neigungen eine Schwer-

punktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der 

Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hoch-

schule oder in unmittelbar berufsqualifizierenden 

Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium  

Da Gymnasien einmal aufgenommene Schüle-

rinnen und Schüler nicht mehr abschulen kön-

nen, ist die Hinführung auf die nach den Klas-

senstufen 9 und 10 erreichbaren Bildungsab-

schlüsse auch programmatisch aufzunehmen. 
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ermöglicht auch den Erwerb der Bildungsab-
schlüsse am Ende der Sekundarstufe I.  

(4) In der Oberstufe werden die Schülerinnen 

und Schüler in einem Kurssystem unterrichtet, 

in dem sie nach ihren Interessen und ihren Nei-

gungen durch Wahl aus einem bestimmten Fä-

cherangebot Schwerpunkte in ihrer schulischen 

Bildung setzen. Die Leistungen der Schülerin-

nen und Schüler werden durch Noten bewertet, 

die in ein Punktsystem eingehen, das Grundla-

ge für die Feststellung der Gesamtqualifikation 

ist. Das Nähere regelt der Senat durch Rechts-

verordnung. Der Unterricht in der Oberstufe 

kann in Zusammenarbeit zwischen Schulen 

unterschiedlicher Schulformen durchgeführt 

werden. 

(3) In der Oberstufe stehen den den werden die 

Schülerinnen und Schülern unterschiedliche 
Profilbereiche offen. Durch die Wahl eines 
Profilbereichs können Schülerinnen und 
Schüler n einem Kurssystem unterrichtet,  durch 

deren Wahl in denen sie nach ihren Interessen 

und ihren Neigungen durch Wahl aus einem be-

stimmten Fächerangebot Schwerpunkte in ihrer 

schulischen Bildung setzen. Die Leistungen der 

Schülerinnen und Schüler werden durch Noten 

bewertet, die in ein Punktesystem eingehen, das 

Grundlage für die Feststellung der Gesamtqualifi-

kation ist. Das Nähere regelt der Senat durch 

Rechtsverordnung. Der Unterricht in der Oberstu-

fe kann in Zusammenarbeit zwischen Schulen 

unterschiedlicher Schulformen durchgeführt wer-

den. 

Die Absatzfolge wurde verändert, da die zwi-

schenzeitlich erfolgte Einführung der Profilober-

stufe auch im Gesetzeswortlaut berücksichtigt 

wurde. 

(5) Das Gymnasium schließt mit der Abiturprü-

fung ab. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser 

Prüfung wird die allgemeine Hochschulreife 

erworben. In der Studienstufe können die schu-

(4) Das Gymnasium schließt mit der Abiturprü-

fung ab. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser 

Prüfung wird die allgemeine Hochschulreife er-

worben. In der Studienstufe können die schuli-

Die Nummerierung wurde angepasst. Die An-

passung in Absatz 4 erfolgt wegen der veränder-

ten Begrifflichkeiten.  
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lischen Voraussetzungen für die Fachhoch-

schulreife vermittelt werden. Das Zeugnis am 

Ende der Klasse 9 ist dem Hauptschulab-

schluss, das Zeugnis am Ende der Klasse 10 

dem Realschulabschluss gleichwertig, wenn die 

Schülerin oder der Schüler durch die Verset-

zung in die nächsthöhere Klasse des Gymnasi-

ums die für diese Abschlüsse erwarteten Kom-

petenzen nachgewiesen hat. 

schen Voraussetzungen für die Fachhochschul-

reife vermittelt werden. Das Zeugnis am Ende der 

Jahrgangsstufen 9 oder 10 ist dem ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss, das Zeug-
nis am Ende der Jahrgangsstufe 10 dem mitt-
leren Schulabschluss gleichwertig, wenn die 

Schülerin oder der Schüler die für diese Ab-

schlüsse erwarteten Kompetenzen nachgewiesen 

hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 
Aufbaugymnasium 

 

gestrichen Wegfall des Aufbaugymnasiums, dessen Funkti-

on, Schülerinnen und Schüler mit qualifiziertem 
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Realschulabschluss zum Abitur zu führen, durch 

die verbesserten und differenzierten Bildungsan-

gebote der Stadtteilschule obsolet wird. 

 

§ 22a 
Berufsoberschule 

 

(1) Die Berufsoberschule vermittelt Schüle-
rinnen und Schülern allgemeine sowie be-
rufsbezogene Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Sie führt Schülerinnen und Schüler in einem 
zweijährigen Bildungsgang zur Fachhoch-
schulreife sowie bei Nachweis der notwendi-
gen Kenntnisse in einer zweiten Fremdspra-
che zur allgemeinen Hochschulreife. Zulas-
sungsvoraussetzung sind der mittlere Bil-
dungsabschluss oder eine von der zuständi-
gen Behörde als gleichwertig anerkannte 
Vorbildung sowie eine einschlägige abge-
schlossene Berufsausbildung oder eine mehr-
jährige einschlägige Berufstätigkeit. 

Die Berufsoberschule schließt eine Lücke im 

Hamburger Schulwesen: Schülerinnen und 

Schüler, die ihren Bildungs- und Ausbildungs-

gang unterbrochen haben, sollen nicht mit den 

weniger lebenserfahrenen und jüngeren Schüle-

rinnen und Schülern an der Stadtteilschule ge-

meinsam unterrichtet und erzogen werden und 

neben dem Abendgymnasium, der Fachober-

schule und dem Hansa-Kolleg eine weitere schu-

lische Ausbildungsmöglichkeit zur Hochschulrei-

fe erhalten.  

(2) Die Berufsoberschule umfasst die Jahr-
gangsstufen 12 und 13 und kann in Teilzeit- 
oder Vollzeitform durchgeführt werden. Sie 
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schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht 
die fachgebundene Hochschulreife sowie bei 
Nachweis der notwendigen Kenntnisse in ei-
ner zweiten Fremdsprache die allgemeine 
Hochschulreife. Schülerinnen und Schüler 
können nach der Jahrgangsstufe 12 die 
Fachhochschulreife erwerben. 

 

§ 23 
Berufliche Gymnasien 

 

(1) Die beruflichen Gymnasien umfassen die 

Vorstufe und die Studienstufe 

(1) Die beruflichen Gymnasien umfassen die Vor-

stufe und die Studienstufe. Sie sind einer berufli-

chen Schule angegliedert. 

Der bisherige Absatz 3 wird aus redaktionellen  

Gründen Absatz 1 angefügt.  

(2) Die beruflichen Gymnasien vermitteln Schü-

lerinnen und Schülern mit Realschulabschluss 

oder einer gleichwertigen Vorbildung durch all-

gemein bildende und berufsbezogene Unter-

richtsinhalte eine Bildung, die sie befähigt, ihren 

Bildungsweg an einer Hochschule oder in un-

mittelbar berufsqualifizierenden Bildungsgängen 

fortzusetzen. Schülerinnen und Schüler können 

in die Vorstufe der beruflichen Gymnasien ein-

treten, wenn sie die Voraussetzungen für eine 

(2) Die beruflichen Gymnasien vermitteln Schüle-

rinnen und Schülern mit dem mittleren Bil-
dungsabschluss Realschulabschluss oder einer 

gleichwertigen Vorbildung durch allgemeinbilden-

de und berufsbezogene Unterrichtsinhalte eine 

Bildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an 

einer Hochschule oder in unmittelbar berufsquali-

fizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Schüle-

rinnen und Schüler können in die Vorstufe der 

beruflichen Gymnasien eintreten, wenn sie die 

Absatz 2 wurde verändert, um eine Schärfung 

des berufsbezogenen Bildungsgangs der berufli-

chen Gymnasien zu ermöglichen. Die in einer 

Rechtsverordnung des Senats nach § 42 Absatz 

3 festzulegenden Eingangsvoraussetzungen 

können auch eine Aufnahmeprüfung in Form 

eines strukturierten Gesprächs in der gewünsch-

ten Schule oder den Nachweis erfolgreicher 

Praktika vorsehen. Die Änderung in Satz 2 dient 

de redaktionellen Anpassung an die Änderung in 
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erfolgreiche Mitarbeit in der gewählten Schulstu-

fe erfüllen. § 17 Absatz 4 gilt entsprechend. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mitar-
beit erwarten lassen und Neigung und Eig-
nung für die berufsbezogene Ausrichtung des 
Bildungsgangs nachweisen.  in der gewählten 

Schulstufe erfüllen. § 17 Absatz 4 gilt entspre-

chend. t§ 17 Absatz 3 gilt entsprechend 

§ 17.  

(3) Die beruflichen Gymnasien sind einer beruf-

lichen Schule angegliedert. 

(3) Die beruflichen Gymnasien sind einer berufli-

chen Schule angegliedert. 

unverändert 

(4) Die beruflichen Gymnasien schließen mit der 

Abiturprüfung ab. Mit dem erfolgreichen Ab-

schluss dieser Prüfung wird die allgemeine 

Hochschulreife erworben. Darüber hinaus kön-

nen die schulischen Voraussetzungen der 

Fachhochschulreife vermittelt werden. 

(4) Die beruflichen Gymnasien schließen mit der 

Abiturprüfung ab. Mit dem erfolgreichen Ab-

schluss dieser Prüfung wird die allgemeine Hoch-

schulreife erworben. Darüber hinaus können die 

schulischen Voraussetzungen der Fachhoch-

schulreife vermittelt werden. 

unverändert 

 § 37 
Grundsätze zur Schulpflicht 

 

(1) Wer in der Freien und Hansestadt Hamburg 

seine Wohnung oder bei mehreren Wohnungen 

seine Hauptwohnung hat, ist in Hamburg zum 

Schulbesuch verpflichtet. 

(1) Wer in der Freien und Hansestadt Hamburg 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt oder seine Ausbildungsstätte hat, ist in 

Hamburg zum Schulbesuch verpflichtet. Jeder 

junge Mensch, der  die Schulpflicht erfüllt hat, 
ist zum weiteren Schulbesuch berechtigt, so-

Die Veränderungen in den Absätzen 1 und 3 

sollen die Bildungsteilhabe junger Menschen 

stärken und die Auswahl der richtigen Förderung 

junger Menschen, die mit Nachteilen auf den 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt zugehen, erleich-

tern. Immer noch begegnet in der Praxis der 
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weit er die in den Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen genannten Voraussetzungen er-
füllt. Völkerrechtliche Abkommen und zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen bleiben un-
berührt. 

Fehler, mit der Erfüllung der Schulpflicht sei 

auch das Teilhaberecht an schulischen Bil-

dungsangeboten erfüllt. Diesem Irrtum tritt der 

neue Absatz 1 Satz 2 entgegen.  

(2) Auszubildende sind für die Dauer ihres Be-

rufsausbildungsverhältnisses in Hamburg 

schulpflichtig, wenn sie ihre Ausbildungsstätte 

innerhalb Hamburgs haben. 

(2) Auszubildende sind für die Dauer ihres Be-

rufsausbildungsverhältnisses in Hamburg schul-

pflichtig, wenn sie ihre Ausbildungsstätte inner-

halb Hamburgs haben. 

Jetzt in Absatz 1 hinreichend geregelt. 

(3) Die Schulpflicht endet grundsätzlich elf Jah-

re nach ihrem Beginn oder mit Ablauf des 

Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 

Schüler das 18. Lebensjahr vollendet. Sie wird 

einschließlich der Pflicht nach § 42 Absatz 1 

durch den Besuch einer staatlichen Schule, 

einer staatlich anerkannten oder staatlich ge-

nehmigten Ersatzschule erfüllt. Klassenwieder-

holungen in den ersten zwei Schulbesuchsjah-

ren werden nicht auf die Dauer der Vollzeit-

schulpflicht angerechnet. Aus wichtigen Grün-

den kann gestattet werden, dass die Schul-

pflicht an einer Ergänzungsschule erfüllt wird. 

(2) Die Schulpflicht dauert elf Jahre. Sie wird 
durch den Besuch einer Primarschule und 
einer weiterführenden Schule erfüllt. Die 
Schulpflicht endet spätestens mit Ablauf des 
Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 
Schüler das 18. Lebensjahr vollendet. Sie wird 

einschließlich der Pflicht nach § 42 Absatz 1 

durch den Besuch einer staatlichen Schule, einer 

staatlich anerkannten oder staatlich genehmigten 

Ersatzschule erfüllt; aus wichtigen Gründen kann 

gestattet werden, dass die Schulpflicht an einer 

Ergänzungsschule erfüllt wird. Der Besuch der 
Primarschule wird mit sechs Jahren auf die 
Schulpflicht angerechnet. 

Vgl. Begründung zu Absatz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorschrift nimmt den bisher durch § 37 Ab-

satz 3 Satz 3 gewährten Schutz auf und führt ihn 

fort. 
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(4) Völkerrechtliche Abkommen und zwischen-

staatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 

4) Völkerrechtliche Abkommen und zwischen-

staatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 

Verschoben nach Absatz 1 Satz 2 wegen des 

inhaltlichen Zusammenhangs. 

(5) Vor Ablauf der Schulpflicht kann festgestellt 

werden, dass die bisherige Ausbildung einen 

weiteren Schulbesuch entbehrlich macht. Mit 

der Feststellung endet die Schulpflicht. 

(5) Vor Ablauf der Schulpflicht kann festgestellt 

werden, dass die bisherige Ausbildung einen 

weiteren Schulbesuch entbehrlich macht. Mit der 

Feststellung endet die Schulpflicht.

Verschoben nach § 39 Absatz 1 wegen des in-

haltlichen Zusammenhangs. 

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann vom 

Besuch der Schule befreit werden, wenn ein 

wichtiger Grund dies rechtfertigt und hinrei-

chender Unterricht oder eine gleichwertige För-

derung anderweitig gewährleistet ist. Jugendli-

che, die eine Ausbildung im öffentlichen Dienst 

oder eine dem Berufsschulunterricht entspre-

chende Ausbildung auf bundes- oder landesge-

setzlicher Grundlage erhalten, kann die zustän-

dige Behörde von der Schulpflicht nach § 39 

Absatz 2 befreien. 

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann vom 

Besuch der Schule befreit werden, wenn ein 

wichtiger Grund dies rechtfertigt und hinreichen-

der Unterricht oder eine gleichwertige Förderung 

anderweitig gewährleistet ist. Jugendliche, die 

eine Ausbildung im öffentlichen Dienst oder eine 

dem Berufsschulunterricht entsprechende Aus-

bildung auf bundes- oder landesgesetzlicher 

Grundlage erhalten, kann die zuständige Behör-

de von der Schulpflicht nach § 39 Absatz 2 be-

freien.

Verschoben nach § 39 Absatz 2 wegen des in-

haltlichen Zusammenhangs. 

  

§ 38 
Schulpflicht 

 

(1) Kinder, die vor dem 1. Juli das 6. Lebensjahr 

vollendet haben, werden am 1. August dessel-

(1) Kinder, die vor dem 1. Juli das sechs-

te Lebensjahr vollendet haben, werden am 

unverändert 
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ben Kalenderjahres schulpflichtig. 

 

1. August desselben Kalenderjahres schulpflich-

tig. 

 

(2) Kinder, die nach dem 30. Juni das 

6. Lebensjahr vollenden, können unter Berück-

sichtigung ihres geistigen, seelischen, körperli-

chen und sprachlichen Entwicklungsstandes auf 

Antrag der Sorgeberechtigten zu Beginn des 

Schuljahres in die Schule aufgenommen wer-

den. Mit der Aufnahme beginnt die Schulpflicht.  

 

(2) Kinder, die das fünfte Lebensjahr vollendet 
haben nach dem 30. Juni das 6. Lebensjahr voll-

enden, können unter Berücksichtigung ihres geis-

tigen, seelischen, körperlichen und sprachlichen 

Entwicklungsstandes auf Antrag der Sorgebe-

rechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Klas-

se 1 der Primarschule aufgenommen werden. Mit 

der Aufnahme beginnt die Schulpflicht.  

 

Ausweitung der bereits bestehenden Möglichkeit 

zur vorzeitigen Einschulung um einen Monat.  

 

(3) Kinder, die zwischen dem 1. Januar und 

dem 30. Juni das 6. Lebensjahr vollenden, kön-

nen unter Berücksichtigung ihrer geistigen, see-

lischen, körperlichen oder sprachlichen Entwick-

lung auf Antrag der Sorgeberechtigten oder auf 

Antrag der Schule nach Anhörung der Sorgebe-

rechtigten für ein Jahr vom Schulbesuch zu-

rückgestellt werden. Zurückgestellte Kinder 

werden in eine bestehende Vorschulklasse auf-

genommen. In begründeten Ausnahmefällen 

(3) Kinder, die zwischen dem 1. Januar und dem 

30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, kön-

nen unter Berücksichtigung ihrer geistigen, seeli-

schen, körperlichen oder sprachlichen Entwick-

lung auf Antrag der Sorgeberechtigten oder auf 

Antrag der Schule nach Anhörung der Sorgebe-

rechtigten für ein Jahr vom Schulbesuch zurück-

gestellt werden. Zurückgestellte Kinder werden in 

eine bestehende Vorschulklasse aufgenommen. 

In begründeten Ausnahmefällen kann genehmigt 

unverändert  
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kann genehmigt werden, dass zurückgestellte 

Kinder stattdessen eine Kindertageseinrichtung 

besuchen; dies gilt nicht in den Fällen einer Zu-

rückstellung aufgrund der sprachlichen Entwick-

lung eines Kindes im Sinne des Satzes 1. 

werden, dass zurückgestellte Kinder stattdessen 

eine Kindertageseinrichtung besuchen; dies gilt 

nicht in den Fällen einer Zurückstellung aufgrund 

der sprachlichen Entwicklung eines Kindes im 

Sinne des Satzes 1. 

 

§ 39 
Befreiung von der Schulpflicht 

 

(1) Alle Schulpflichtigen besuchen grundsätzlich 

neun Jahre die Primarstufe und die Sekundar-

stufe I einer allgemeinbildenden Schule und 

erfüllen damit die allgemeine Vollzeitschul-

pflicht. Diese kann auf Antrag insbesondere 

dann um ein Jahr verkürzt werden, wenn wäh-

rend des Besuchs der Vorschulklasse bereits 

Schulpflicht bestand, ein Schuljahr übersprun-

gen wurde oder Schulen im Ausland besucht 

wurden. 

(1) Von der Schulpflicht ist befreit, wer 

1. ein mindestens zweijähriges Berufsausbil-

dungsverhältnis erfolgreich abgeschlossen hat, 

sofern kein unmittelbar anschließendes Be-

rufsausbildungsverhältnis begründet wird, 

2. die Berufsfachschule, die Berufsvorbereitungs-

schule oder die Fachoberschule erfolgreich ab-

geschlossen hat, sofern kein Berufsausbildungs-

verhältnis begründet wird, 

3. nach Feststellung der Schulbehörde anderwei-

tig hinreichend ausgebildet ist. 

Die Neuregelung erlaubt, den  Durchstieg von 

einer zweijährigen in die dreijährige Ausbildung 

(Stufenausbildung) als Einheit zu sehen.  

(2) Im Anschluss an den Schulbesuch nach 

Absatz 1 ist die Schulpflicht durch den weiteren 

Besuch einer allgemeinbildenden Schule oder 

(2) Im Anschluss an den Schulbesuch nach Ab-

satz 1 ist die Schulpflicht durch den weiteren Be-

such einer allgemeinbildenden Schule oder den 

Folgeänderung zur Änderung in § 37 Absatz 2. 

Die Schulpflicht wird im Rahmen der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen an einer allge-
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den Besuch einer beruflichen Schule zu erfül-

len. 

Besuch einer beruflichen Schule zu erfüllen. meinbildenden oder beruflichen Schule erfüllt, so 

wie es den Wünschen der Schülerin bzw. des 

Schülers und ihrer bzw. seiner bestmöglichen 

Förderung entspricht. 

(3) Jugendliche, die nach dem Schulbesuch 

nach Absatz 1 weder 

1. eine weiterführende allgemeinbildende Schu-

le besuchen noch 

2. wegen eines Berufsausbildungsverhältnisses 

schulpflichtig sind noch 

3. sich in einer öffentlich geförderten Bildungs-

maßnahme in Vollzeitform befinden, 

erfüllen die Schulpflicht nach Absatz 2 durch 

den Besuch eines beruflichen Bildungsganges. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann von der 

Schulpflicht befreit werden, wenn ein wichtiger 

Grund dies rechtfertigt und hinreichender Unter-

richt oder eine gleichwertige Förderung anderwei-

tig gewährleistet ist. Jugendliche, die eine Ausbil-

dung im öffentlichen Dienst oder eine dem Be-

rufsschulunterricht entsprechende Ausbildung auf 

bundes- oder landesgesetzlicher Grundlage er-

halten, kann die zuständige Behörde von der 

Schulpflicht nach § 37 Absatz 1 befreien. 

Die bisherige Regelung in Absatz 3 war zu strei-

chen, da Bildungsangebote für noch schulpflich-

tige Personen in Abhängigkeit von deren Be-

dürfnissen und Möglichkeiten ausschließlich in 

den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen defi-

niert werden. Der jetzige Absatz drei enthält die 

bisherige Regelung aus § 37 Absatz 6 

 

 

 

§ 42 
Einschulung, Übergänge, Umschulung 

 

(1) Kinder sind von den Sorgeberechtigten nach 

öffentlicher Bekanntmachung zu Beginn des der 

(1) Kinder sind von ihren Sorgeberechtigten nach 

öffentlicher Bekanntmachung zu Beginn des der 

Redaktionelle Anpassung. 
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Einschulung vorangehenden Jahres einer regi-

onal zuständigen Grundschule vorzustellen. 

Dabei ist der geistige, seelische, körperliche 

und sprachliche Entwicklungsstand zu überprü-

fen. Für die Überprüfung des Sprachstandes gilt 

§ 34 Absätze 1 und 2 entsprechend. Hierauf 

sowie auf bestehende Fördermöglichkeiten und 

die Zurückstellungsmöglichkeit nach § 38 Ab-

satz 3 sind die Sorgeberechtigten  hinzuweisen. 

Einschulung vorangehenden Jahres einer regio-

nal zuständigen Primarschule vorzustellen. Da-

bei ist der geistige, seelische, körperliche und 

sprachliche Entwicklungsstand zu überprüfen. 

Für die Überprüfung des Sprachstandes gilt § 34 

Absätze 1 und 2 entsprechend. Hierauf sowie auf 

bestehende Fördermöglichkeiten und die Zurück-

stellungsmöglichkeit nach § 38 Absatz 3 sind die 

Sorgeberechtigten  hinzuweisen. 

(2) Kinder sind von den Sorgeberechtigten nach 

öffentlicher Bekanntmachung rechtzeitig vor 

Beginn der Schulpflicht in einer regional zustän-

digen Grundschule anzumelden; Absatz 1 Sät-

ze 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Kinder sind von den Sorgeberechtigten nach 

öffentlicher Bekanntmachung rechtzeitig vor Be-

ginn der Schulpflicht in einer regional zuständi-

gen Primarschule anzumelden; Absatz 1 Sät-

ze 2 und 3 gilt entsprechend.  

Redaktionelle Anpassung 

(3) Die Sorgeberechtigten entscheiden, welche 

der Schulformen die Schülerin oder der Schüler 

im Anschluss an die Grundschule besuchen 

soll. Sie oder die volljährige Schülerin oder der 

volljährige Schüler entscheiden ab Jahrgangs-

stufe 5 im Rahmen der der Schülerin oder dem 

Schüler nach ihren oder seinen Leistungen er-

öffneten Möglichkeiten und im Rahmen der 

schulorganisatorischen Gegebenheiten über die 

(3) Die Sorgeberechtigten entscheiden, welche 

der Schulformen die Schülerin oder der Schüler 

im Anschluss an die Grundschule besuchen soll. 

Sie Die Sorgeberechtigten oder die volljährige 

Schülerin oder der volljährige Schüler entschei-

den im Rahmen der der Schülerin oder dem 

Schüler nach ihren oder seinen Leistungen eröff-

neten Möglichkeiten und im Rahmen der schulor-

ganisatorischen Gegebenheiten über den Über-

Da der Zugang zu den Sekundarstufenschulen 

nunmehr erst in der Jahrgangsstufe 7 erfolgt, ist 

die Regelung zum Zugang zu den Sekundarstu-

fenschulen entsprechend anzupassen. Sämtli-

che Schulformwechsel bedürfen nunmehr der 

Prognose einer erfolgreichen Mitarbeit, die im 

Rahmen der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-

gen präzisiert wird.  
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Übergänge von Jahrgangsstufe zu Jahrgangs-

stufe oder in eine andere Schulform. 

 

gang von einer Schulform in eine andere . Für 
den Übergang in die Sekundarstufe II oder in 
eine andere Schulform muss die Schülerin 
oder der Schüler eine erfolgreiche Mitarbeit 
erwarten lassen. Der Senat wird ermächtigt, 
das Verfahren, die individuellen und organisa-
torischen Voraussetzungen und den Zeit-
punkt der Übergänge durch Rechtsverord-
nung zu regeln.  

 

(4) Bei der Anmeldung von Schülerinnen und 

Schülern ist anzugeben, an welcher Schule das 

Kind nach Möglichkeit aufgenommen werden 

soll; es sollen Zweit- und Drittwünsche für den 

Fall erschöpfter Kapazitäten genannt werden. 

Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine 

Schule deren Aufnahmefähigkeit, werden Schü-

lerinnen und Schüler in anderen Schulen aufge-

nommen. Maßgeblich sind die geäußerten 

Wünsche und die Ermöglichung altersange-

messener Schulwege. Die zuständige Behörde 

kann Schülerinnen und Schüler aus schulorga-

nisatorischen Gründen unter Berücksichtigung 

altersangemessener Schulwege in die gleiche 

(4) Bei der Anmeldung von Schülerinnen und 

Schülern ist anzugeben, an welcher Schule das 

Kind nach Möglichkeit aufgenommen werden soll; 

es sollen Zweit- und Drittwünsche für den Fall 

erschöpfter Kapazitäten genannt werden. Über-

steigt die Zahl der Anmeldungen für eine Schule 

deren Aufnahmefähigkeit, werden Schülerinnen 

und Schüler in anderen Schulen aufgenommen. 

Maßgeblich sind die geäußerten Wünsche und 

die Ermöglichung altersangemessener Schulwe-

ge sowie die gemeinsame schulische Betreu-
ung von Geschwistern. In Primarschulen wer-
den zunächst Schülerinnen und Schüler aus 
dem Anmeldeverbund, dem die Primarschule 

Die familienpolitisch wünschenswerte Privilegie-

rung der Geschwister, deren Rechtmäßigkeit 

eine Eilentscheidung des VG Hamburg in Frage 

gezogen hat, wird in Satz 3 gesetzlich gesichert.  

Die Änderung in Satz 4 dient der stärkeren Ver-

bindung von Primarschulen und Stadtteil. Die 

tatsächlichen Änderungen werden begrenzt blei-

ben: Regelmäßig wird sich das Nähekriterium 

(„altersangemessene Schulwege“) mit der Zuge-

hörigkeit zu einem Anmeldverbund decken.  
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Klasse einer gleichartigen Schule umschulen. angehört, aufgenommen, bei freien Kapazitä-
ten können Schulen im ganzen Stadtgebiet 
von den Familien angewählt werden. Die zu-

ständige Behörde kann Schülerinnen und Schüler 

aus schulorganisatorischen Gründen unter Be-

rücksichtigung altersangemessener Schulwege in 

die gleiche Klasse einer gleichartigen Schule 

umschulen. 

(5) Für den Übergang von einer Jahrgangsstufe 

oder Schulform in eine andere muss die Schüle-

rin oder der Schüler eine erfolgreiche Mitarbeit 

erwarten lassen. Der Senat wird ermächtigt, das 

Verfahren, die individuellen und organisatori-

schen Voraussetzungen und den Zeitpunkt der 

Übergänge nach Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 

durch Rechtsverordnung zu regeln.  

gestrichen Der Rechtssatz einschließlich der Rechtsverord-

nungsermächtigung ist systematisch richtig nun 

in Absatz 3 aufgenommen. 

(6) Die Sorgeberechtigten oder volljährigen 

Schülerinnen und Schüler sind vor Übergängen 

zu beraten und vor schulorganisatorischen Ent-

scheidungen anzuhören; bei Abschluss der 

Grundschule ist eine Schullaufbahnempfehlung 

zu erstellen. Zur Anmeldung und Aufnahme in 

(6) (5) Die Sorgeberechtigten oder volljährigen 

Schülerinnen und Schüler sind vor Übergängen 

zu beraten und vor schulorganisatorischen Ent-

scheidungen anzuhören. bei Abschluss der 

Grundschule ist eine Schullaufbahnempfehlung 

zu erstellen. Zur Anmeldung und Aufnahme in 

Redaktionelle Anpassung als Folge der Ände-

rung in Absatz 3. 
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eine Schule und zur Beratung über ihren weite-

ren Ausbildungsgang sind schulpflichtig wer-

dende Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie 

ihre Sorgeberechtigten verpflichtet, sich bei der 

Schule vorzustellen. Sie haben die für die An-

meldung und Aufnahme erforderlichen Angaben 

zu machen und die Erfüllung der Anmelde- und 

Aufnahmevoraussetzungen nachzuweisen Bei 

der Anmeldung an einer Schule informiert die 

Schule die Sorgeberechtigten oder volljährigen 

Schülerinnen und Schüler in geeigneter Weise 

über das Schulprogramm, das Leitbild der 

Schule und die Ergebnisse der Schulinspektion 

und händigt ihnen die Versuchsprogramme der 

an der Schule bestehenden Schulversuche aus. 

Die Sorgeberechtigten oder die volljährigen 

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, der 

Stammschule einen Wechsel der Hauptwoh-

nung der Schülerinnen und Schüler anzuzeigen.

eine Schule und zur Beratung über ihren weiteren 

Ausbildungsgang sind schulpflichtig werdende 

Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie ihre Sor-

geberechtigten verpflichtet, sich bei der Schule 

vorzustellen. Sie haben die für die Anmeldung 

und Aufnahme erforderlichen Angaben zu ma-

chen und die Erfüllung der Anmelde- und Auf-

nahmevoraussetzungen nachzuweisen Bei der 

Anmeldung an einer Schule informiert die Schule 

die Sorgeberechtigten oder volljährigen Schüle-

rinnen und Schüler in geeigneter Weise über das 

Schulprogramm, das Leitbild der Schule und die 

Ergebnisse der Schulinspektion und händigt ih-

nen die Versuchsprogramme der an der Schule 

bestehenden Schulversuche aus. Die Sorgebe-

rechtigten oder die volljährigen Schülerinnen und 

Schüler sind verpflichtet, der Stammschule einen 

Wechsel der Hauptwohnung der Schülerinnen 

und Schüler anzuzeigen. 

 

§ 44 
Leistungsbeurteilung, Zeugnis 

 

(1) Die Beurteilung der Lernentwicklung und des (1) Die Beurteilung der Lernentwicklung und des Redaktionelle Anpassung. 
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Lernstandes der Schülerinnen und Schüler ob-

liegt den beteiligten Lehrkräften gestützt auf 

regelmäßige Lernbeobachtung in pädagogi-

scher Verantwortung. Grundlage der Bewertung 

sind die schriftlichen, mündlichen, praktischen 

und sonstigen Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler, die diese im Rahmen des Schulver-

hältnisses erbracht haben. Zur Feststellung der 

Leistungsentwicklung können in den Schulen 

Schulleistungstests durchgeführt werden. 

Lernstandes der Schülerinnen und Schüler ob-

liegt den beteiligten Lehrkräften, gestützt auf re-

gelmäßige Lernbeobachtung in pädagogischer 

Verantwortung. Grundlage der Bewertung sind 

die schriftlichen, mündlichen, praktischen und 

sonstigen Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler, die diese im Rahmen des Schulverhält-

nisses erbracht haben. Zur Feststellung der Leis-

tungsentwicklung können in den Schulen Lern-
standserhebungen durchgeführt werden. 

 

(2) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am 

Ende des Schuljahres, ab Klasse 3 auch zum 

Schulhalbjahr sowie beim Verlassen der Schule 

ein Zeugnis, in dem die erbrachten Leistungen 

durch Noten oder Punkte bewertet, das Arbeits- 

und Sozialverhalten beurteilt und die erreichten 

Abschlüsse beurkundet werden. Zeugnisse 

können auch von Dritten zertifizierte Leistungen 

und Fähigkeiten dokumentieren. In den Klas-

senstufen 1 und 2 werden Zeugnisse in der 

Form von Lernstands- und Lernentwicklungsbe-

richten ohne Noten oder Punkte erteilt; in den 

Klassenstufen 3 und 4 werden die Noten durch 

(2) Zeugnisse werden in der Form des Lern-
entwicklungsberichts, der Lernvereinbarung 
nach einem Lernentwicklungs- oder Zielklä-
rungsgespräch, als Punktebewertung oder als 
Notenzeugnis erteilt. Schülerinnen und Schü-
ler erhalten in der Grundstufe der Primarschu-
le einmal jährlich, ab der Unterstufe der Pri-
marschule auch zum Schulhalbjahr ein Zeug-
nis. Skalierte Leistungsbewertungen erhalten 
die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangs-
stufe 4, Notenzeugnisse zum Halbjahr der 
Jahrgangsstufe 6, ab dem Ende der Jahr-
gangsstufe 9 und in der Sekundarstufe II so-

Anpassung an die veränderte Lernkultur. Die 

bisherige Funktion der „Notenzeugnisse“ wird 

durch die in Absatz 3 vorgesehenen Medien er-

setzt. Satz 3 regelt auch, dass beim Wechsel 

einer Schülerin oder eines Schülers in ein ande-

res Bundesland ein Abgangszeugnis als Noten-

zeugnis zu erteilen ist. Quantifizierende Bewer-

tungen werden durch Punkteskalen differenzier-

ter, als es die bisherigen sechs Notenstufen er-

lauben. Die Auswahl des Zeugnisformats und die 

Ausgestaltung von Bewertungsskalen sind Ge-

genstand der Ausbildungs- und Prüfungsord-

nungen.  
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Lernentwicklungsberichte ergänzt. wie beim Verlassen der Schule nach Erfüllung 
der Schulpflicht nach diesem Gesetz. Zeug-
nisse können auch von Dritten zertifizierte 
Leistungen und Fähigkeiten dokumentieren. 

 (3) Die Schule ist verpflichtet, die Schülerin-
nen und Schüler und deren Sorgeberechtig-
ten regelmäßig über die individuellen Lern-
fortschritte und die erreichten Lernstände zu 
unterrichten. Hierzu sind, soweit nicht Zeug-
nisse nach Absatz 2 erteilt werden, mindes-
tens einmal im Schulhalbjahr Lernentwick-
lungsgespräche zu führen.  

 

(3) Der Senat wird ermächtigt, Beurteilungs-

grundsätze für die Bewertung nach Absatz 1, 

Notenstufen und eine entsprechende Punkte-

wertung, Ausnahmen von der Benotung einzel-

ner Fächer und der Aufnahme der Beurteilung 

des Arbeits- und Sozialverhaltens sowie über 

weitere Angaben im Zeugnis durch Rechtsver-

ordnung zu regeln. Die Rechtsverordnung kann 

folgende Ausnahmen zu Absatz 2 vorsehen: 

 

(4) Der Senat wird ermächtigt, Beurteilungs-

grundsätze für die Bewertung nach Absatz 1, 

Notenstufen und eine entsprechende Punktewer-

tung, Ausnahmen von der Benotung in einzelnen 

Fächern und der Aufnahme der Beurteilung des 

Arbeits- und Sozialverhaltens sowie über weitere 

Angaben im Zeugnis durch Rechtsverordnung zu 

regeln. Die Rechtsverordnung kann für Sonder-
schulen und die Berufsvorbereitungsschule 
sowie für alle Schulformen und Jahrgangs-
stufen folgende Ausnahmen zu Absatz 2 vorse-

Die Veränderung in Absatz 4 dient der Anpas-

sung an die Erfordernisse stärker individualisier-

ten Lernens. 
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1. in allen Schulformen und Klassenstu-

fen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf und in der Gesamt-

schule besonderer Prägung für alle Schülerin-

nen und Schüler einen Ersatz von Noten und 

Punkten durch Lernentwicklungsberichte, 

2. in der Sekundarstufe I einen Ersatz 

von Halbjahreszeugnissen durch strukturierte 

Zielklärungsgespräche, Lernentwicklungsberich-

te und Lernvereinbarungen mit der Schülerin 

oder dem Schüler und den Sorgeberechtigten, 

3. in der Berufsvorbereitungsschule 

einen Ersatz von Noten und Punkten durch 

Lernstandsberichte; Lernstandsberichte, die 

eine Bewertung durch Noten ersetzen, müssen 

so gestaltet sein, dass sie die Entscheidung 

über eine Versetzung oder Umstufung begrün-

den, 

4. in der Berufsschule der Verzicht auf Halbjah-

reszeugnisse. 

hen, daß in allen Schulformen und Klassenstufen 

für Klassen, in denen Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
integrativ unterrichtet werden, und in der Ge-

samtschule besonderer Prägung für alle Schüle-

rinnen und Schüler einen Ersatz von Noten und 
Punkten durch Lernentwicklungsberichte,  

1. in der Sekundarstufe I einen Ersatz von Halb-

jahreszeugnissen durch strukturierte Zielklä-

rungsgespräche, Lernentwicklungsberichte und 

Lernvereinbarungen mit der Schülerin oder dem 

Schüler und den Sorgeberechtigten, 

2. in der Berufsvorbereitungsschule einen Er-

satz von Noten und Punkten durch Lernstandsbe-

richte; Lernstandsberichte, die eine Bewertung 

durch Noten ersetzen, müssen so gestaltet sein, 

dass sie die Entscheidung über eine Versetzung 

oder Umstufung begründen, 

4. und in der Berufsschule den Verzicht auf Halb-

jahreszeugnisse vorsehen. 

 

§ 45 § 45  
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Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, 
Kurseinstufung 

Wiederholung, Kurseinstufung 
und individuelle Förderung bei Leistungs-

rückständen 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird ver-

setzt, wenn ihr oder sein durch Zeugnis ausge-

wiesener Leistungsstand allein oder im Zusam-

menhang mit besonderen Umständen die Er-

wartung rechtfertigt, dass sie oder er mit Erfolg 

in der nächsthöheren Jahrgangsstufe mitarbei-

ten kann. Hat eine Schülerin oder ein Schüler 

zweimal in der gleichen Jahrgangsstufe oder in 

zwei aufeinanderfolgenden Jahrgangsstufen 

das Ziel der Klasse nicht erreicht, muss sie oder 

er in der Regel die von ihm besuchte Schulform 

verlassen. Das gilt nicht für Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule die Textstelle, die 

nach § 39 Absatz 1 schulpflichtig sind. Die Ent-

scheidung trifft die Zeugniskonferenz auf der 

Grundlage der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung. 

(1) In den Jahrgangsstufen 1 bis 10 rücken die 
Schülerinnen und Schüler am Ende des 
Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangs-
stufe ihrer Schulform auf. Die Fortsetzung 
eines schulischen Bildungsgangs in der Se-
kundarstufe II kann vom Bestehen einer Zwi-
schenprüfung, dem erfolgreichen Besuch ei-
nes Probehalbjahres oder von einer Höchst-
aufenthaltsdauer im Bildungsgang abhängig 
gemacht werden. In der Primarschule ent-
scheidet die Zeugniskonferenz über den Zeit-
punkt des Übergangs in die Unterstufe und 
über die Berechtigung zum Übergang in die 
weiterführende Schulform und deren Zeit-
punkt. 

Die Sonderregelung für die Primarschule ist hier 

erforderlich, soweit jahrgangsübergreifend unter-

richtet wird, damit die Eltern bei Streitigkeiten 

über die Aufenthaltsdauer des Kindes in einer 

der Stufen der Primarschule eine Entscheidung 

erzwingen können. Der formalisierte Abschluss 

der Grundstufe eröffnet den Eltern auch die 

Möglichkeit, im Rahmen verfügbarer Kapazitäten 

an eine Primarschule mit einem anderen Profil 

zu wechseln. 

 

(2) In integrierten Gesamtschulen rücken Schü-

lerinnen und Schüler ohne Versetzung in die 

nächste Jahrgangsstufe auf. Für andere Schu-

(2) Erfüllt eine Schülerin oder ein Schüler 
nicht die in den Rahmenplänen festgelegten 
Leistungsanforderungen in einem oder meh-

Regelfall bei gravierenden Leistungsrückständen 

in einem oder mehreren Fächern bzw. Lernbe-

reichen einer Schülerin bzw. eines Schülers ist 
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len, Jahrgangs- und Schulstufen, deren Unter-

richtsorganisation oder deren pädagogische 

Zielsetzung es erfordert, kann vorgesehen wer-

den, dass Schülerinnen und Schüler ohne Ver-

setzung in die nächste Jahrgangsstufe aufrü-

cken.  

reren Fächern bzw. Lernbereichen, schließen 
Schule und Schülerin bzw. Schüler eine Lern- 
und Fördervereinbarung, in der die gegensei-
tigen Pflichten, insbesondere individuelle För-
dermaßnahmen neben der regulären Unter-
richtsteilnahme, vereinbart werden. Auf An-
trag kann mit Genehmigung der zuständigen 
Behörde aus besonderem Grund auch eine 
Klassenstufe wiederholt werden, wenn so ei-
ne bessere Förderung der Leistungsentwick-
lung und der sozialen Integration des Schü-
lers oder der Schülerin zu erwarten ist.   

eine Fördervereinbarung zwischen der Schule 

und der Schülerin bzw. dem Schüler, in der die 

Maßnahmen zu deren Überwindung festgelegt 

werden. Dabei richten sich die Pflichten der 

Schülerin oder des Schülers nach dem Schul-

verhältnis, ggf. nach § 28a HmbSG. Besondere 

Gründe, die ausnahmsweise eine Wiederholung 

begründen können, sind insbesondere längere 

Erkrankungen oder sonstige Unterbrechungen 

des Schulbesuchs.  

(3) Wird in leistungsdifferenzierten Kursen un-

terrichtet, sind die Schülerinnen und Schüler in 

den Kurs einzustufen, in dem aufgrund ihrer 

bisherigen Leistungen und deren Entwicklung 

eine erfolgreiche Mitarbeit zu erwarten ist. Än-

derungen der Einstufung (Umstufungen) sollen 

grundsätzlich zu Beginn eines Schulhalbjahres 

erfolgen. 

(3) Wird in leistungsdifferenzierten Kursen unter-

richtet, sind die Schülerinnen und Schüler in den 

Kurs einzustufen, in dem aufgrund ihrer bisheri-

gen Leistungen und deren Entwicklung eine er-

folgreiche Mitarbeit zu erwarten ist. Änderungen 

der Einstufung (Umstufungen) sollen grundsätz-

lich zu Beginn eines Schulhalbjahres erfolgen. 

unverändert 

(4) Die nähere Ausgestaltung der Versetzung, 

der Wiederholung, des Aufrückens sowie der 

Einstufung und der Umstufung erfolgt durch 

gestrichen Entfällt wegen der Veränderung in Absatz 1. Die 

für den Besuch weiterführender Schulen und das 

Erreichen schulischer Abschlüsse und Berechti-
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Rechtsverordnung gungen erforderliche Rechtsverordnungser-

mächtigung findet sich unverändert in § 42 V. 

 

 

§ 49 
Erziehungsmaßnahmen und 

Ordnungsmaßnahmen 

 

(1) Die Erfüllung des Bildungs- und Erzie-

hungsauftrags der Schule ist durch Erzie-

hungsmaßnahmen zu gewährleisten. Erzie-

hungsmaßnahmen sind insbesondere dann 

zulässig, wenn Schülerinnen und Schüler die 

Durchführung des Unterrichts beeinträchtigen 

oder in anderer Weise ihre Pflichten verletzen. 

Sie können von einzelnen Lehrkräften getroffen 

werden. Erziehungsmaßnahmen sind in allen 

Schulformen insbesondere das erzieherische 

Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler, 

gemeinsame Absprachen, die mündliche und 

schriftliche Ermahnung, Einträge ins Klassen-

buch, kurzfristiger Ausschluss vom laufenden 

Unterricht bis zum Schluss derselben Stunde 

oder desselben Tages, das Nachholen schuld-

(1) Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrags der Schule ist durch Erziehungsmaß-

nahmen zu gewährleisten. Erziehungsmaßnah-

men sind insbesondere dann zulässig, wenn 

Schülerinnen und Schüler die Durchführung des 

Unterrichts beeinträchtigen oder in anderer Wei-

se ihre Pflichten verletzen. Sie können von ein-

zelnen Lehrkräften getroffen werden. Erzie-

hungsmaßnahmen sind in allen Schulformen ins-

besondere das erzieherische Gespräch mit der 

Schülerin oder dem Schüler, gemeinsame Ab-

sprachen, die mündliche und schriftliche Ermah-

nung, Einträge ins Klassenbuch, kurzfristiger 

Ausschluss vom laufenden Unterricht bis zum 

Schluss derselben Stunde oder desselben Ta-

ges, das Nachholen schuldhaft versäumten Un-

§ 49 ist eine Norm, deren Anwendung den Schu-

len große Schwierigkeiten bereitet, insbesondere 

Verfahrensfehler bei der Besetzung der „Diszipli-

narkonferenz kommen häufiger vor. Dem be-

gegnet die Überarbeitung. 
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haft versäumten Unterrichts nach vorheriger 

Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten, 

die zeitweise Wegnahme von Gegenständen 

einschließlich der dazu im Einzelfall erforderli-

chen Nachschau in der Kleidung oder in mitge-

führten Sachen und die Wiedergutmachung 

angerichteten Schadens. Wichtige Erziehungs-

maßnahmen werden in der Schülerakte doku-

mentiert. Soweit fortgesetzte Erziehungsschwie-

rigkeiten auftreten, ist die fördernde Beratung, 

Betreuung und Hilfestellung durch die Bera-

tungslehrerin oder den Beratungslehrer, den 

Schulberatungsdienst oder die Schulsozial-

betreuung zu veranlassen. Sind von Schülerin-

nen und Schülern an der Schule Handlungen im 

Sinne strafrechtlicher Bestimmungen von eini-

ger Bedeutung begangen worden, informiert die 

Schulleitung die Polizei, sofern dem nicht ge-

wichtige pädagogische Gründe im Einzelfall 

entgegenstehen.  

 

terrichts nach vorheriger Benachrichtigung der 

Sorgeberechtigten, die zeitweise Wegnahme 

von Gegenständen einschließlich der dazu im 

Einzelfall erforderlichen Nachschau in der Klei-

dung oder in mitgeführten Sachen und die Wie-

dergutmachung angerichteten Schadens. Wichti-

ge Erziehungsmaßnahmen werden in der Schü-

lerakte dokumentiert. Soweit fortgesetzte Erzie-

hungsschwierigkeiten auftreten, ist die fördernde 

Beratung, Betreuung und Hilfestellung durch die 

Beratungslehrerin oder den Beratungslehrer, den 

Schulberatungsdienst oder die Schulsozial-

betreuung zu veranlassen. Sind von Schülerin-

nen und Schülern an der Schule Handlungen im 

Sinne strafrechtlicher Bestimmungen von einiger 

Bedeutung begangen worden, informiert die 

Schulleitung die Polizei, sofern dem nicht gewich-

tige pädagogische Gründe im Einzelfall entge-

genstehen. 

 

(2) Die körperliche Züchtigung und andere ent- unverändert   

 39



würdigende Erziehungsmaßnahmen sind verbo-

ten. 

(3) In der Primarstufe können Schülerinnen und 

Schüler zur Lösung von schwerwiegenden Er-

ziehungskonflikten nach Anhörung der Erzie-

hungsberechtigten  

     1. von einer Schulfahrt ausgeschlossen, 

     2. in eine Parallelklasse umgesetzt oder 

     3. in eine andere, in zumutbarer Entfernung  

         erreichbare Schule überwiesen werden. 

Vor einer Maßnahme nach Satz 1 Nummern 2 

und 3 ist eine schulpsychologische Stellung-

nahme einzuholen. Absatz 6 Satz 1 gilt entspre-

chend. 

(3) In der Primarstufe können Schülerinnen und 

Schüler zur Lösung von schwerwiegenden Erzie-

hungskonflikten nach Anhörung der Sorgebe-
rechtigten 

1. von einer Schulfahrt ausgeschlossen, 

2. in eine Parallelklasse umgesetzt oder 

3. in eine andere, in zumutbarer Entfernung 

erreichbare Schule überwiesen werden. 

Vor einer Maßnahme nach Satz 1 Nummern 2 

und 3 ist eine schulpsychologische Stellungnah-

me einzuholen. Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 

Bei der Änderung in Absatz 3 Satz 3 handelt es 

sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

(4) Soweit Maßnahmen nach Absatz 1 nicht zu 

einer Konfliktlösung geführt haben, können in 

der Sekundarstufe I und II förmliche Ordnungs-

(4) In den Sekundarstufen I und II können zur 
Sicherung der Erziehungs- und Unterrichts-
arbeit der Schule oder zum Schutz von betei-

In Absatz 4 Satz 1 ist der bisherige erste Halb-

satz als überflüssig gestrichen worden. Die Fra-

ge, ob zuvor mit Maßnahmen nach Absatz 1 
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maßnahmen getroffen werden, wenn dies zur 

Sicherung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit 

der Schule oder zum Schutz von beteiligten 

Personen erforderlich ist. Ordnungsmaßnahmen 

sind 

1. der schriftliche Verweis, 

2. der Ausschluss vom Unterricht für einen 

bis höchstens zehn Unterrichtstage oder 

von einer Schulfahrt, 

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse 

oder eine entsprechende organisatori-

sche Gliederung, 

4. die Androhung der Überweisung in eine 

andere Schule mit dem gleichen Bil-

dungsabschluss, 

5. die Überweisung in eine andere Schule 

mit dem gleichen Bildungsabschluss, 

6. die Entlassung aus der allgemein bil-

denden Schule, soweit die Vollzeitschul-

pflicht erfüllt ist, und aus den Bildungs-

gängen der beruflichen Schulen, soweit 

ligten Personen förmliche Ordnungsmaß-
nahmen getroffen werden. Ordnungsmaßnah-

men sind 

1. der schriftliche Verweis, 

2. der Ausschluss vom Unterricht für einen 

bis höchstens zehn Unterrichtstage oder 

von einer Schulfahrt; Widerspruch und 

Anfechtungsklage haben keine aufschie-

bende Wirkung, 

3. die Umsetzung in eine Parallelklasse oder 

eine entsprechende organisatorische 

Gliederung, 

4. die Androhung der Überweisung in eine 

andere Schule mit dem gleichen Bil-

dungsabschluss, 

5. die Überweisung in eine andere Schule 

mit dem gleichen Bildungsabschluss, 

6. die Entlassung aus der allgemeinbilden-

den Schule und aus den Bildungsgän-
gen der beruflichen Schulen, soweit 
die Schulpflicht erfüllt ist. 

erfolglos auf eine positive Verhaltensänderung 

der Schülerin oder des Schülers hingewirkt wor-

den ist, ist notwendiger Bestandteil der Verhält-

nismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Ermes-

senserwägungen. Im Übrigen eröffnet die Strei-

chung die Möglichkeit, insbesondere in Fällen 

eines erstmaligen, äußerst schwerwiegenden 

Fehlverhaltens einer Schülerin oder eines Schü-

lers mit Gefahr für Leib oder Leben Dritter unmit-

telbar eine Ordnungsmaßnahme zu verhängen.  

 

Das Merkmal der Erforderlichkeit der Ordnungs-

maßnahme ist als überflüssig gestrichen worden, 

da es ebenfalls notwendiger Bestandteil der Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Er-

messenserwägungen ist. 
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die Berufsschulpflicht erfüllt ist.  

Maßnahmen nach Satz 2 Nummern 1 und 2 

können mit der Verpflichtung zur Erfüllung an-

gemessener sozialer Aufgaben für die Schule 

verknüpft werden. Die Maßnahmen nach Satz 2 

Nummern 5 und 6 dürfen nur bei schwerem 

oder wiederholtem Fehlverhalten der Schülerin 

oder des Schülers angewandt werden. Die Ent-

lassung nach Satz 2 Nummer 6 kann auch er-

folgen, wenn die Schülerin oder der Schüler im 

Verlauf eines Monats insgesamt 20 Unterrichts-

stunden dem Unterricht unentschuldigt fern-

geblieben ist oder wenn durch ihre oder seine 

wiederholte unentschuldigte Abwesenheit bei 

Klassenarbeiten in mindestens zwei Unterrichts-

fächern keine Möglichkeit besteht, die schriftli-

chen Leistungen zu bewerten. Die Schülerin 

oder der Schüler ist auf diese Folge rechtzeitig 

hinzuweisen 

Maßnahmen nach Satz 2 Nummern 1 und 2 kön-

nen mit der Verpflichtung zur Erfüllung angemes-

sener sozialer Aufgaben für die Schule verknüpft 

werden. Die Maßnahmen nach Satz 2 Num-

mern 5 und 6 dürfen nur bei schwerem oder wie-

derholtem Fehlverhalten der Schülerin oder des 

Schülers angewendet werden. 

 

(5) Vor einer Ordnungsmaßnahme sind die 

Schülerin oder der Schüler und deren Erzie-

hungsberechtigte zu hören. Sie können dabei 

eine zur Schule gehörende Person ihres Ver-

(5) Die Entlassung nach Satz 2 Nummer 6 kann 

auch erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schü-

ler im Verlauf eines Monats insgesamt 20 Unter-

richtsstunden dem Unterricht unentschuldigt 

Jetziger Ort des ehemals hier geregelten Anhö-

rungsrechts ist Absatz 6. Der jetzige Absatz 5 

regelt eine Fallgruppe, die sich deutlich von an-

deren Ordnungsmaßnahmen unterscheidet. 
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trauens beteiligen. 

 

ferngeblieben ist oder wenn durch ihre oder seine 

wiederholte unentschuldigte Abwesenheit bei 

Klassenarbeiten in mindestens zwei Unterrichts-

fächern keine Möglichkeit besteht, die schriftli-

chen Leistungen zu bewerten. Die Schülerin oder 

der Schüler ist auf diese Folge rechtzeitig hinzu-

weisen. 

Dementsprechend erfolgt die Regelung in einem 

gesonderten Absatz.  

 

 

 

 

(6) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 

Satz 2 Nummern 1 und 2 entscheidet die Klas-

senkonferenz, über Ordnungsmaßnahmen nach 

Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 und 4 die Lehrer-

konferenz oder ein von ihr zu wählender Aus-

schuss und über Ordnungsmaßnahmen nach 

Absatz 4 Satz 2 Nummern 5 und 6 die zustän-

dige Behörde auf Antrag der Lehrerkonferenz 

oder eines von ihr zu wählenden Ausschusses. 

Vor einer Ordnungsmaßnahme nach Absatz 4 

Satz 2 Nummern 5 und 6 kann eine schulpsy-

chologische Stellungnahme eingeholt werden; 

dies gilt nicht in den Fällen des Absatzes 4 

Satz 5. Bei der Verhängung von Ordnungsmaß-

nahmen nach Absatz 4 Satz 2 Nummern 5 und 

6 prüft die zuständige Behörde, ob eine Unter-

(6) Vor einer Ordnungsmaßnahme sind die Schü-

lerin oder der Schüler und deren Sorgeberech-
tigte zu hören. Sie können dabei eine zur Schule 

gehörende Person ihres Vertrauens beteiligen. 

Die Anhörung kann in der Sitzung der Klas-
senkonferenz oder der Lerngruppenkonferenz 
stattfinden. 

Mit dem neuen Absatz 6 Satz 2 wird den Bedürf-

nissen der schulischen Praxis und den Wün-

schen zahlreicher Eltern Rechnung getragen. 
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richtung des Jugendamtes geboten ist. Über die 

Verhängung von Ordnungsmaßnahmen sind die 

Erziehungsberechtigten zu unterrichten, in den 

Fällen einer Ordnungsmaßnahme nach Ab-

satz 4 Satz 2 Nummern 4 bis 6 können gemäß  

§ 32 Absatz 5 auch die frühe-

ren Erziehungsberechtigten volljähriger Schüle-

rinnen und Schüler unterrichtet werden.  

 

(7) In dringenden Fällen ist die Schulleiterin 

oder der Schulleiter befugt, die Schülerin oder 

den Schüler bis zur Entscheidung vorläufig vom 

Schulbesuch zu beurlauben, wenn auf andere 

Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten 

Schullebens nicht gewährleistet werden kann. 

Die Höchstdauer einer vorläufigen Beurlaubung 

beträgt zehn Unterrichtstage. Widerspruch und 

Anfechtungsklage haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

(7) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 

Satz 2 Nummern 1 und 2 und über Anträge auf 
weitergehende Maßnahmen gemäß Absatz 4 
Satz 2 Nummern 3 bis 6 entscheidet die Klas-

senkonferenz oder die Lerngruppenkonferenz. 

Den Vorsitz in der Klassenkonferenz hat die 
Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Vertre-
terinnen und Vertreter der Eltern nehmen  teil, 
wenn die betroffene Schülerin oder der betrof-
fene Schüler und ihre oder seine Sorgebe-
rechtigten dies wünschen und schutzwürdige 
Interessen eines Dritten nicht entgegenste-
hen. Für die Teilnahme der Vertreterinnen und 

Die Sonderregelungen über Zuständigkeiten, 

Leitung und Zusammensetzung der Klassenkon-

ferenz als Ordnungsmaßnahmenkonferenz sind 

von ihrem bisherigen Standort in § 61 Absatz 1 

Satz 3 und Absatz 2 Sätze 2 und 4 nach Absatz 

7 verschoben worden. Die Verschiebung dient 

der besseren Auffindbarkeit durch die Rechts-

anwender. Mit Satz 3 wird die Teilnahme der 

Klasseneltern- und Klassenschülervertretung an 

der Klassenkonferenz entsprechend den Bedürf-

nissen der Praxis flexibler gestaltet als bisher. 

Zum Personenkreis nach Satz 4 gehören auch 

die Vertreterinnen und Vertreter der Regionalen 
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Vertreter der Schülerinnen und Schüler gilt 
Satz 3 entsprechend. In der Schule beschäf-
tigte Personen, die nicht dem Personenkreis 
des § 61 Absatz 2 Satz 1 angehören, können 
an der Klassenkonferenz oder Lerngruppen-
konferenz teilnehmen, sofern dies der Ent-
scheidungsfindung dienlich ist. 

Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS), 

das nichtpädagogische Personal der Schule und 

nicht im öffentlichen Dienst Beschäftigte wie z.B. 

das Personal der Schulkantine. Die Regelung 

eröffnet der Klassenkonferenz die Möglichkeit, 

diejenigen in der Schule beschäftigten Personen 

unmittelbar anzuhören und zu befragen, die ent-

scheidungserhebliche Tatsachen mitteilen oder 

fachliche Einschätzungen abgeben können. 

 

Anpassung an die Änderung in § 11. 

 

8) In dringenden Fällen ist die Schulleiterin oder 

der Schulleiter befugt, die Schülerin oder den 

Schüler bis zur Entscheidung vorläufig vom 

Schulbesuch zu beurlauben, wenn auf andere 

Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten 

Schullebens nicht gewährleistet werden kann. 

Die Höchstdauer einer vorläufigen Beurlaubung 

beträgt zehn Unterrichtstage. Widerspruch und 

Anfechtungsklage haben keine aufschiebende 

Wirkung 

(8) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 

Satz 2 Nummern 3 und 4 entscheidet die Leh-

rerkonferenz oder ein von ihr zu wählender Aus-

schuss. Über Ordnungsmaßnahmen nach Ab-

satz 4 Satz 2 Nummern 5 und 6 entscheidet die 

zuständige Behörde auf Antrag der Lehrerkonfe-

renz oder eines von ihr zu wählenden Ausschus-

ses. Vor einer Ordnungsmaßnahme nach Ab-

satz 4 Satz 2 Nummern 5 und 6 kann eine schul-

psychologische Stellungnahme eingeholt werden; 

dies gilt nicht in den Fällen des Absatzes 4 

Redaktionelle Anpassung. 
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Satz 5. Bei der Verhängung von Ordnungsmaß-

nahmen nach Absatz 4 Satz 2 Nummern 5 und 6 

prüft die zuständige Behörde, ob eine Unterrich-

tung des Jugendamtes geboten ist. Über die Ver-

hängung von Ordnungsmaßnahmen sind die 

Sorgeberechtigten zu unterrichten, in den Fällen 

einer Ordnungsmaßnahme nach Absatz 4 Satz 2 

Nummern 4 bis 6 können gemäß § 32 Absatz 5 

auch die früheren Sorgeberechtigten volljähriger 

Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 

 

(8) In dringenden Fällen ist die Schulleiterin oder 

der Schulleiter befugt, die Schülerin oder den 

Schüler bis zur Entscheidung vorläufig vom 

Schulbesuch zu beurlauben, wenn auf andere 

Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten 

Schullebens nicht gewährleistet werden kann. 

Die Höchstdauer einer vorläufigen Beurlaubung 

beträgt zehn Unterrichtstage. Widerspruch und 

Anfechtungsklage haben keine aufschiebende 

Wirkung 

Inhaltlich unverändert der bisherige Absatz 7. 

 

§ 53  
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Entscheidungsrechte 

Absätze 1 und 2 unverändert  

(3) Die Schulkonferenz entscheidet über  

1. die Hausordnung, 

2. Grundsätze für Arbeitsgemeinschaften, 

Neigungsgruppen und Wahlangebote, 

3. Grundsätze für die Mitwirkung von Eltern 

im Unterricht und bei sonstigen Veran-

staltungen, 

4. schulinterne Grundsätze für die Planung 

von Projektwochen und weiterer schu-

lischer Veranstaltungen sowie über 

Grundsätze für Angelegenheiten der 

Schülerbetreuung, 

5. Grundsätze für die Betätigung von Schü-

lergruppen in der Schule nach § 33 

Absatz 2, 

6. Grundsätze für die Überlassung von 

Räumen der Schule an Lehrerinnen 

und Lehrer, Eltern und Schülerinnen 

und Schüler der Schule für andere als 

(3) Die Schulkonferenz entscheidet über  

• die Hausordnung, 

• Grundsätze für Arbeitsgemeinschaften, 

Neigungsgruppen und Wahlangebote, 

• Grundsätze für die Mitwirkung von Eltern 

im Unterricht und bei sonstigen Veranstal-

tungen, 

• schulinterne Grundsätze für die Planung 

von Projektwochen und weiterer schuli-

scher Veranstaltungen sowie über Grund-

sätze für Angelegenheiten der Schüler-

betreuung, 

• Grundsätze für die Betätigung von Schü-

lergruppen in der Schule nach § 33 Ab-

satz 2, 

• Grundsätze für die Überlassung von Räu-

men der Schule an Lehrerinnen und Leh-

rer, Eltern und Schülerinnen und Schüler 

der Schule für andere als schulische 

Die Veränderung dient der Stärkung der Mitwir-

kungsrechte der Schülerinnen und Schüler und 

der Eltern. 
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schulische Zwecke, 

7. die Durchführung von Geldsammlungen 

unter Schülerinnen und Schülern und 

Eltern, 

8. die Form der Anhörung der Vertreterin-

nen und Vertreter der Eltern und der 

Vertreterinnen und Vertreter der Schü-

lerinnen und Schüler vor der abschlie-

ßenden Beschlussfassung über die 

Zeugnisse nach § 62 Absatz 3, 

9. Grundsätze für die Verwendung der Per-

sonal- und Sachmittel, die der Schule 

zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfü-

gung stehen, im Rahmen ihrer Zweck-

bestimmung, sowie über die Grundsät-

ze der Beschaffung und Verwaltung 

der Lernmittel“, 

10. Grundsätze für soziale Maßnahmen 

nach § 49 Absatz 4 Satz 3. 

Zwecke, 

• die Durchführung von Geldsammlungen 

unter Schülerinnen und Schülern und El-

tern, 

• die Form der Anhörung der Vertreterinnen 

und Vertreter der Eltern und der Vertrete-

rinnen und Vertreter der Schülerinnen und 

Schüler vor der abschließenden Be-

schlussfassung über die Zeugnisse nach 

§ 62 Absatz 3, 

• Grundsätze für die Verwendung der Per-

sonal- und Sachmittel, die der Schule zur 

eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung 

stehen, im Rahmen ihrer Zweckbestim-

mung, sowie über die Grundsätze der Be-

schaffung und Verwaltung der Lernmittel“ 

• Grundsätze für soziale Maßnahmen nach 

§ 49 Absatz 4 Satz 3, 

• den Abschluss der Ziel- und Leistungs-
vereinbarung nach § 85, 

• Grundsätze für den Umfang und die 
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Verteilung der Hausaufgaben und der 
Lernerfolgskontrollen. 

Die Schulleitung informiert die Schulkonfe-
renz über das Fortbildungsprogramm für das 
schulische Personal. 

 

§ 55 
Zusammensetzung 

 

(1) Die Schulkonferenz besteht aus der Schul-

leiterin oder dem Schulleiter und an Schulen 

einschließlich der bei ihnen bestehenden Vor-

schulklassen 

1. mit bis zu 300 Schülerinnen und Schü-

lern aus je drei, 

2. mit 301 bis 800 Schülerinnen und  Schü-

lern aus je vier, 

3. mit über 800 Schülerinnen und Schülern 

aus je fünf  

gewählten Mitgliedern des Schülerrats, des El-

ternrats und der Lehrerkonferenz. Die vom 

Schülerrat gewählten Mitglieder müssen der 

(1) Die Schulkonferenz besteht aus der Schullei-

terin oder dem Schulleiter und an Schulen ein-

schließlich der bei ihnen bestehenden Vorschul-

klassen 

• mit bis zu 300 Schülerinnen und Schülern 

aus je drei, 

• mit 301 bis 800 Schülerinnen und  Schü-

lern aus je vier, 

• mit über 800 Schülerinnen und Schülern 

aus je fünf  

gewählten Mitgliedern des Schülerrats, des El-

ternrats und der Lehrerkonferenz. Die vom Schü-

lerrat gewählten Mitglieder müssen der Jahr-

Erweiterung der Verantwortungsübernahme 

auch schon für jüngere Schülerinnen und Schü-

ler. 
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Jahrgangsstufe 7 oder einer höheren Jahr-

gangsstufe angehören. Die nicht der Lehrerkon-

ferenz angehörenden Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Schule wählen aus ihrer Mitte ein 

Mitglied. 

gangsstufe 7 4 oder einer höheren Jahrgangsstu-

fe angehören. Die nicht der Lehrerkonferenz an-

gehörenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Schule wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied. 

 

Absätze 2 und 3 unverändert   

 

 

 

§ 61 
Klassenkonferenz, Lerngruppenkonferenz 

 

(1) Soweit Schülerinnen und Schüler in Klassen 

unterrichtet werden, sind Klassenkonferenzen 

zu bilden. Die Klassenkonferenz berät über alle 

Angelegenheiten, die für die gemeinsame Arbeit 

in der Klasse von wesentlicher Bedeutung sind, 

insbesondere über die fachliche und pädagogi-

sche Koordination der Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer und über Grundsätze für den Um-

fang und die Verteilung der Hausaufgaben und 

der schriftlichen Arbeiten. Sie beschließt über 

(1) Soweit Schülerinnen und Schüler in Klassen 

unterrichtet werden, sind Klassenkonferenzen, im 
Übrigen Lerngruppenkonferenzen zu bilden. 

Diese beraten über alle Angelegenheiten, die für 

die gemeinsame Arbeit in der Lerngruppe von 

wesentlicher Bedeutung sind, insbesondere über 

die fachliche und pädagogische Koordination der 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer und über Grund-

sätze für den Umfang und die Verteilung der 

Hausaufgaben und der schriftlichen Arbeiten. Sie 

Folgeänderung aus der Änderung in § 11 und 

den Änderungen in § 49. 
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Maßnahmen nach § 49 Absatz 4 Satz 2 Num-

mern 1 und 2 und über Anträge auf weiterge-

hende Maßnahmen gemäß § 49 Absatz 4 Satz 

2 Nummern 3, 4, 5 und 6. Die Klassenkonferenz 

tagt mindestens zweimal im Schuljahr. 

beschließt über Maßnahmen nach § 49 Absatz 4 

Satz 2 Nummern 1 und 2 und über Anträge auf 

weitergehende Maßnahmen gemäß § 49 Absatz 

4 Satz 2 Nummern 3, 4, 5 und 6 . Klassenkonfe-

renzen und Lerngruppenkonferenzen tagen 

mindestens zweimal im Schuljahr. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Klassenkon-

ferenz sind 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-

rer, 

3. alle Lehrerinnen und Lehrer, die Schüle-

rinnen und Schüler in der Klasse unter-

richten, 

4. die beiden Klassenelternvertreterinnen 

oder Klassenelternvertreter, 

5. ab Jahrgangsstufe 5 die beiden Klassen-

sprecherinnen oder Klassensprecher. 

Den Vorsitz in der Klassenkonferenz hat die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, bei Be-

ratungen über Ordnungsmaßnahmen die Schul-

Stimmberechtigte Mitglieder der Klassenkonfe-

renz sind 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-

rer, 

3. alle Lehrerinnen und Lehrer, die Schüle-

rinnen und Schüler in der Klasse unter-

richten, 

4. die beiden Klassenelternvertreterinnen 

oder Klassenelternvertreter, 

5. ab Jahrgangsstufe 5 4 die beiden Klas-

sensprecherinnen oder Klassensprecher. 

Den Vorsitz in der Klassenkonferenz hat die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, bei Bera-

tungen über Ordnungsmaßnahmen die Schullei-

Vgl. Begründung zu § 55 Absatz 1. 
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leiterin oder der Schulleiter. Die Sitzung ist nicht 

öffentlich. An der Beratung und Beschlussfas-

sung über Ordnungsmaßnahmen nehmen die 

Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und die 

Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen 

und Schüler teil, wenn die betroffene Schülerin 

oder der betroffene Schüler und ihre oder seine 

Erziehungsberechtigten dies wünschen und 

schutzwürdige Interessen eines Dritten nicht 

entgegenstehen. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme der Schulleiterin oder des 

Schulleiters. 

 

terin oder der Schulleiter. Die Sitzung ist nicht 

öffentlich. An der Beratung und Beschlussfas-

sung über Ordnungsmaßnahmen nehmen die 

Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und die 

Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen 

und Schüler teil, wenn die betroffene Schülerin 

oder der betroffene Schüler und ihre oder seine 

Erziehungsberechtigten dies wünschen und 

schutzwürdige Interessen eines Dritten nicht ent-

gegenstehen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der Schulleiterin oder des Schullei-

ters. § 49 Absatz 6 Sätze 2 bis 4 bleiben unbe-
rührt. 

 

§ 86 
Schulentwicklungsplanung 

§ 86 
Regionale Bildungskonferenzen, 

Schulentwicklungsplanung 

 

 (1) Um ein an den Bedürfnissen der Familien 
orientiertes schulisches Bildungs- und Erzie-
hungsangebot  in der Region sicherzustellen, 
bilden die allgemeinbildenden Schulen Regi-
onale Bildungskonferenzen. In diesen sind 
insbesondere die fachlichen Profile der unter-

Die Einfügung des neuen Absatzes 1 stärkt die 

regionale Bildungskooperation, ohne die erfor-

derliche Verantwortlichkeit der zuständigen Be-

hörde gegenüber Senat und Parlament zu 

schmälern. Äußerungen der Regionalen Bil-

dungskonferenzen sind Empfehlungen an die 
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schiedlichen Schulformen und die Art und der 
Umfang der Betreuungsangebote der Schulen 
mit den Angeboten der Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe aufeinander abzustim-
men. Zur Mitarbeit an den Regionalen Bil-
dungskonferenzen sind die staatlichen allge-
meinbildenden Schulen und ihre Schulauf-
sichtsbeamtinnen und -beamten sowie die 
Kreiselternräte und Kreisschülerräte ver-
pflichtet, die in der Region belegenen berufli-
chen Schulen, die Schulen in freier Träger-
schaft, die örtlich zuständigen  Bezirksämter 
und die örtlich tätigen Jugendhilfeträger sol-
len mitwirken.  

jeweils handlungsbefugten und verantwortlichen 

Akteure Einzelschule oder zuständige Behörde. 

Regionale Bildungskonferenzen sind keine Gre-

mien im Sinne der §§ 103 bis 107 HmbSG, sie 

sind frei, im Sinne eines offenen bildungspoliti-

schen Diskurses der Region weitere Akteure zu 

ihrer Arbeit einzuladen. 

(1)Zur Vorbereitung von Entscheidungen zur 

Schulorganisation und zur Weiterentwicklung 

des Schulwesens stellt die zuständige Behörde 

einen Schulentwicklungsplan auf. Dieser soll 

zeigen, wie sich die in den §§ 14 bis 27 genann-

ten Schulformen in Abhängigkeit von den Ent-

scheidungen der Erziehungsberechtigten nach 

§ 42, von Schülerzahlen sowie von personellen 

und räumlichen Mitteln nebeneinander entwi-

(2) Zur Vorbereitung von Entscheidungen zur 

Schulorganisation und zur Weiterentwicklung des 

Schulwesens stellt die zuständige Behörde einen 

Schulentwicklungsplan auf. Dieser soll zeigen, 

wie sich die in den §§ 14 bis 27 genannten Schul-

formen in Abhängigkeit von den Entscheidungen 

der Erziehungsberechtigten nach § 42, von Schü-

lerzahlen sowie von personellen und räumlichen 

Mitteln nebeneinander entwickeln. Er soll für die 

Redaktionelle Überarbeitung.  
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ckeln. Er soll für die allgemein bildenden Schu-

len die Möglichkeit eines regionalen Schulform-

angebots nach Maßgabe der in § 87 Absatz 3 

genannten Kriterien darlegen. 

allgemein bildenden  allgemeinbildenden Schu-

len die Möglichkeit eines regionalen Schulform-

angebots nach Maßgabe der in § 87 Absatz 3 

genannten Kriterien darlegen. 

 

(3) Der Schulentwicklungsplan ist zu veröffentli-

chen und bei Bedarf insgesamt oder für einzel-

ne Regionen fortzuschreiben 

(3) Der Schulentwicklungsplan ist zu veröffentli-

chen und bei Bedarf insgesamt oder für einzelne 

Regionen fortzuschreiben

Die Vorschrift regelt spätestens seit Inkrafttreten 

des Informationsfreiheitsgesetzes eine Selbst-

verständlichkeit und kann im Sinne der Deregu-

lierung gestrichen werden.   

 

 

 § 87 
Klassengrößen, Mindestzügigkeiten und 

Schulstandorte 

 

(1) Die Basisfrequenz bestimmt die Schülerzahl 

einer Klasse, die zur Erteilung des Grundunter-

richtes  nach der Stundentafel mit den der 

Schule zur Verfügung stehenden Lehrkräften 

erforderlich ist. Die Organisationsfrequenz be-

stimmt die Schülerzahl, die regelmäßig zur Bil-

dung von Eingangsklassen erforderlich ist. 

Werden in einer Klasse zusätzliche Schülerin-

nen und Schüler aufgenommen, soll diese 

(1) Keine Klasse oder Lerngruppe an Primar-
schulen und Stadtteilschulen allgemeinbil-
denden Schulen soll größer als 25 Schülerin-
nen und Schüler sein, in Primarschulen mit 
einer sozialstrukturell benachteiligten Schü-
lerschaft soll die Klassengröße von 20 nicht 
überschritten werden.  Aus Gründen beson-
derer räumlicher Gegebenheiten oder beson-
derer pädagogischer Aufgaben kann die Klas-

Die Veränderung dient der Sicherung der aus 

pädagogischen Gründen erforderlichen Höchst-

zahlen in den Klassenstufen und Schulformen, 

die für die schulische Versorgung von besonde-

rer Bedeutung sind. Für andere Klassenstufen 

und Schulformen werden die Frequenzen in den 

sogenannten Bedarfsgrundlagen des Haushalts-

plans festgelegt, dies können auch Werte unter-

halb der hier festgelegten Höchstzahlen sein, 
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Schülerzahl nicht um mehr als 10 vom Hundert 

überschritten werden. Der Senat wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung die Organisations-

frequenzen festzulegen. 

sengröße im Einzelfall geringer, aus Gründen 
der regionalen Versorgung aller Schülerinnen 
und Schüler im Einzelfall größer festgelegt 
werden. 

etwa in der Oberstufe an Stadtteilschulen und 

Gymnasien. Der Wegfall der Verordnungser-

mächtigung nachvollzieht die systemische Ver-

änderung in der Darstellung und Einwerbung von 

pädagogischen Personalressourcen (vgl. Haus-

haltsplanentwurf 2007/2008 S. 5 des Vorworts 

zum Einzelplan 3.1). Satz 2 trägt der Tatsache 

Rechnung, dass wegen der Übernahme beson-

derer pädagogischer Aufgaben eine noch gerin-

gere Klassengröße erforderlich sein kann und 

dass bei räumlich isoliert liegenden Schulen das 

Erfordernis einer regionalen Versorgung und die 

Schwankung in der Größe der Jahrgänge zu 

Überschreitungen der Klassengröße im Einzelfall 

zwingen können, diese sind von den betroffenen 

Schulen konzeptionell zu bewältigen.  

 

(2) Die Grundschule und die Beobachtungsstu-

fe der Haupt- und Realschule werden auf der 

Grundlage der jeweiligen Organisationsfrequenz 

mindestens zweizügig, die Haupt- und Real-

schule ab Klasse 7, das achtstufige Gymnasi-

um, das Aufbaugymnasium und die integrierte 

(2) Die Primarschule wird mindestens zwei-
zügig, das Gymnasium und die Stadtteilschu-
le mindestens dreizügig geführt. Wird die Min-

destzügigkeit in den Eingangsklassen in zwei 

aufeinanderfolgenden Schuljahren nicht erreicht, 

so werden an der betreffenden Schule im darauf 

Die Veränderung in Absatz 2 Satz 1 erfolgt in 

Anpassung an die veränderte Schulstruktur. Der 

neue Satz 3 enthält die Aufforderung an die 

Schulverwaltung, auch unterhalb eines subjekti-

ven öffentlichen Rechts den Wünschen der Sor-

geberechtigten nach bestimmten Schulprofilen, 
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Gesamtschule ohne Sekundarstufe II mindes-

tens dreizügig und die integrierte Gesamtschule 

mit Sekundarstufe II sowie die kooperative Ge-

samtschule mindestens vierzügig geführt. Wird 

die Mindestzügigkeit in den Eingangsklassen in 

zwei aufeinander folgenden Schuljahren nicht 

erreicht, so werden an der betreffenden Schule 

im darauf folgenden Schuljahr keine Eingangs-

klassen mehr eingerichtet.  

folgenden Schuljahr keine Eingangsklassen mehr 

eingerichtet. Bei der Einrichtung von Ein-
gangsklassen ist darauf hinzuwirken, dass 
von den Sorgeberechtigten nachgefragte Pro-
file in ausreichendem Umfang angeboten wer-
den. 

 

z.B. bestimmten Sprachenfolgen in der Primar-

schule, zu entsprechen. Die Realisierung solcher 

Wünsche kann aber, insbesondere wegen des 

Fehlens geeigneter Lehrkräfte oder der Erfüllung 

höherrangiger anderer Belange, beschränkt sein. 

Wie in der Vergangenheit auch können kleinere 

Schulen, insbesondere zur Versorgung der Be-

völkerung in den ländlichen Gebieten, durch 

Rechtsverordnung zugelassen werden.  

(3) Schulorganisatorische Entscheidungen ein-

schließlich derjenigen, ob und wo Eingangs-

klassen eingerichtet werden, erfolgen durch 

Rechtsverordnung des Senats; diese kann auch 

Ausnahmen von der Regel des Absatzes 2 Satz 

2 vorsehen. Die Verordnung hat eine gleichmä-

ßige Versorgung mit altersangemessen erreich-

baren Angeboten der verschiedenen Schulfor-

men und Schulstufen, die Entwicklung der An-

meldungen an den einzelnen Schulen und 

Schulformen sowie die Grundsätze einer spar-

samen und wirtschaftlichen Haushaltsführung 

zu beachten 

(3) Schulorganisatorische Entscheidungen ein-

schließlich derjenigen, ob und wo Eingangsklas-

sen eingerichtet werden, erfolgen durch Rechts-

verordnung des Senats; diese kann auch Aus-

nahmen von der Regel des Absatzes 2 Satz 2 

vorsehen. Die Verordnung hat eine gleichmäßige 

Versorgung mit altersangemessen erreichbaren 

Angeboten der verschiedenen Schulformen und 

Schulstufen, die Entwicklung der Anmeldungen 

an den einzelnen Schulen und Schulformen so-

wie die Grundsätze einer sparsamen und wirt-

schaftlichen Haushaltsführung zu beachten 

unverändert 
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